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1. EINFÜHRUNG 

 
1.1. Anlass und Auftragsvergabe 

 
Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Donaueschingen-Hüfingen-Bräunlingen hat die 
Neuaufstellung des bestehenden Flächennutzungsplanes (FNP) für die Städte Donau-
eschingen, Hüfingen, Bräunlingen und deren Teilorte mit einem Zeithorizont bis  2020 
beschlossen. 
 
Gemäß §18 des Naturschutzgesetzes von Baden-Württemberg (NatSchG) v. 16.Dezem-
ber 2005 sind die Träger der Bauleitplanung verpflichtet, einen Landschaftsplan zu 
erstellen, dessen Aussagen in den aufzustellenden Flächennutzungsplan einzuarbeiten 
sind. Bestehende Landschaftspläne sind fortzuschreiben, wenn wesentliche Änderungen 
in der Landschaft vorgesehen oder zu erwarten sind. Hierzu zählt insbesondere die Sied-
lungsentwicklung.  
 
Auf dieser gesetzlichen Basis wurde vom GVV Donaueschingen - Hüfingen - Bräunlingen 
in öffentlicher Sitzung die Erstellung eines Landschaftsplanes zum FNP beschlossen. 
Ende 2004 erfolgte die Vergabe an die LANDSIEDLUNG Baden-Württemberg – Büro 
Donaueschingen. 
 
 
1.2 Rechtliche Grundlagen 

 
Rechtsgrundlagen für die Landschafts -und Grünordnungsplanung sind die Naturschutz-
gesetze des Bundes und der Länder 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) §§ 1 ff. Ziele/Grundsätze... des Naturschutzes  
- BNatSchG §§ 13-16 – Aufgaben/Inhalte usw. der Landschaftsplanung  
- Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) §§ 16 ff 
 
Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nach den §§ 1 + 2 gilt unmittelbar das Naturschutzgesetz in § 18. Das darin be-
gründete Instrument des Landschaftsplanes ist regelmäßig erforderlich zur Aufstellung 
von Bauleitplänen. Ein Verzicht ist für Gemarkungsteile dann möglich, wenn in diesen 
Gebieten des Planungsbereichs eine den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege entsprechende Nutzung gewährleistet und planungsrechtlich 
abgesichert ist. 
 
Die bisherige Eingriffsregelung des BNatSchG ist durch die direkt wirkenden Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes auf die Flächennutzungs- und Bebauungsplanung ver-
pflichtend zu bearbeiten. Sie ist zwingend vom Träger der Bauleitplanung für alle Flächen 
darzustellen, die absehbar einem Nutzungswechsel mit den o.g. Auswirkungen unterlie-
gen werden. Dazu gehören im vorliegenden Fall beim 
   - FNP: Eingriffsermittlung und Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
   - BP: Festsetzung der im BP-Gebiet umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen 
 
Das Raumordnungsgesetz sieht in § 2 (1) Nr. 8 vor, „für den Schutz, die Pflege und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft, insbesondere des Naturhaushaltes, des Klimas, der 
Tier -und Pflanzenwelt sowie des Waldes, für den Schutz des Bodens und des Wassers, 
für die Reinhaltung der Luft sowie die Sicherung der Wasserversorgung, für die 
Vermeidung und Entsorgung von Abwasser und Abfällen und für den Schutz der Allge-
meinheit vor Lärm ist zu sorgen. Dabei sind auch die jeweiligen Wechselwirkungen zu 
berücksichtigen. Für die sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter, 
insbesondere von Wasser, Grund und Boden ist zu sorgen“. 
 
Dies wird ergänzt in § 2 (1) Nr. 12: von den Bedürfnissen der Menschen nach Erholung 
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in Natur und Landschaft sowie nach Freizeit und Sport soll durch die Sicherung und um-
weltverträgliche Ausgestaltung geeigneter Räume und Standorte Rechnung getragen 
werden. 
 
Im neuen Baugesetzbuch (EAG-Bau) findet der Landschaftsplan dadurch eine starke 
Verankerung, dass im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungs-
plan) die Träger der Bauleitplanung die umfassende Einstellung der Belange des Um-
weltschutzes (§1 Abs.6 Nr.7) in die Abwägung mit durchzuführen haben, d.h. alle na-
turhaushaltlichen und landschaftlichen Funktionen sind zu erfassen und zu bewerten so-
wie Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten sind aufzuzeigen. Bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne sind zu berücksichtigen die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere des Naturhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt, des Was-
sers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvorkommen sowie des Kli-
mas (BauGB § 1 (5) Nr. 7). 
 
Der Landschaftsplan erlangt keine eigene Rechtswirksamkeit. Nach § 16 NatSchG soll 
der Inhalt des Landschaftsplanes - soweit erforderlich und geeignet, im vorbereitenden 
Bauleitplan dargestellt werden. Hierzu zählen bindend die für neue Bauflächen ggf. not-
wendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, d.h. deren Flächen (nicht parzellen-
scharf). Darüber hinaus können weitere Teile des Landschaftsplanes übernommen wer-
den. Nur diese integrierten Teile nehmen an der Bindungswirkung des Flächennutzungs-
plans teil. Aber: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 (7)  im BauGB).“ 
Damit dienen ein Landschaftsplan und dessen begründende Ausführungen wesentlich 
zur Beurteilung von Maßnahmen und Planungen sowohl der Gemeinde als auch anderer 
Planungsträger. 
 
Die Eignung zur Übernahme bestimmter Ergebnisse des Landschaftsplanes im Flächen-
nutzungsplan wird durch den Katalog zulässiger Darstellungen nach § 5 (5) BauGB ge-
regelt. Gegenüber dem Grünordnungsplan/Bebauungsplan sind dem Inhalt des Land-
schaftsplanes zur Übernahme in den Flächennutzungsplan weniger enge Grenzen da-
durch gesetzt, daß der mögliche Inhalt eines Flächennutzungsplans gemäß Baugesetz-
buch nicht abschließend geregelt ist. Die Genehmigungsfähigkeit eines FNP`s hängt so-
mit von einer erkennbaren Würdigung (Bilanzierung positiver und negativer Effekte) der 
wesentlichen ökologischen Ziele ab. 
 
Für die Ausformung der Inhalte des Landschaftsplanes sind die MINDESTANFORDE-
RUNGEN  DER  LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz) AN DIE ÖRTLICHE  
LANDSCHAFTSPLANUNG vom Dezember 1995 wegweisend. 

 
 

1.3 Inhalte und Aufgaben der Landschaftsplanung 
 

Landschaftspläne sind ökologische Planungen im umfassenden Sinne, die die Gesamt-
heit aller Beziehungen von Lebewesen zu ihrer Umwelt und untereinander in die Betrach-
tungsweise einschließen. Darunter fallen: 
 
- das Wirkungsgefüge der Ökosysteme (Naturhaushalt) und 
 
- die Landschaft als Wirkungsfeld des Menschen (Erholung - Landschaftsbild). 
 
Die vier Aufgabenschwerpunkte der Landschaftsplanung sind Beiträge zur gesamt-
räumlichen Entwicklung der kommunalen Planungsebene: 
1. Als Fachplan zur Erhaltung, Sanierung und Entwicklung von Natur und Landschaft, 
2. Als Fachplan für eine Freiraum - bezogene, landschaftsökologisch verträgliche  
    Erholungsnutzung, 
3. Als landschaftsökologisch und gestalterische Nutzungsverträglichkeitsprüfung von 
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    Maßnahmen und Planungen der Gemeinde und sonstiger Planungsträger sowie 
4. Als landschaftsplanerischer Maßnahmenkatalog zur Stabilisierung günstiger bzw. 
    Verbesserung beeinträchtigender Faktoren in Bestand und Planung. 
 
Konkrete Vorgaben aus den bundes- und landesgesetzlichen Naturschutzgesetzen sind 
1. Sicherung eines Biotopverbundes von mindestens 10% der Landesfläche (§ 4) sowie 

einer regionalen Mindestdichte von Biotopvernetzungselementen   
2. Das Europäische Schutzgebietskonzept NATURA 2000 ist zu berücksichtigen, d.h. 

die FFH- und Vogelschutzgebietsflächen und 
3. die dauerhafte Sicherung der großräumigen und regionalen Vernetzungsfunktion und 

einer naturnahen Ufergestaltung von oberirdischen Fließgewässern   
 
In einem Landschaftsplan sind im gegenwärtigen Verständnis die vier Kernfragen zu be-
antworten: 
a) welche Qualitäten besitzt der Landschaftsraum (auch historisch) hinsichtlich seiner  
    Landschaftspotentiale Arten -und Biotopschutz, Boden, Wasser, Landschaft und Er-
…holung sowie Klima-/Luft? (Wertigkeiten - Ist-Zustand) 
b) welche Veränderungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes gab es  
    oder wird es geben, wenn bestimmte Planungen realisiert werden? (Analyse – Be 
    wertung - evtl. Prognose) 
c) welche landschaftspflegerischen Möglichkeiten bestehen, Landschaftspotentiale zu  
    sichern bzw. zu  entwickeln, (Landschaftsökologische Lösungsvorschläge), so dass 
-  die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
-  die Nutzfähigkeit der Naturgüter Boden-Wasser-Luft Tier und Pflanzenwelt sowie 
-  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig gesichert  
   oder  
-  wenn erforderlich, verbessert werden kann? 
d) welche gesamtplanerischen Erkenntnisse liefern die vorgenannten Punkte zu grund- 
    sätzlichen oder speziellen Fragestellungen einer kommunalen Gesamtentwickungs- 
    planung? (Lösungsvorschläge Siedlungsentwicklung) 
 
Der Landschaftsplan besitzt im Hinblick auf die Landschafts- und Wirkungsanalyse die 
Qualität einer gutacherlichen Stellungnahme und beinhaltet in seinen Aussagen zur 
Landschaftsentwicklung eine planerische Komponente. 
 
Die Bestimmung der einzelnen Landschaftspotentiale (s.o.) wird in der Regel durch die 
jeweiligen Fachressorts abgedeckt. Im Landschaftsplan soll die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes querschnittsorientiert erfasst, gewichtet und im Rahmen eines ökolo-
gisch - gestalterischen Konzepts dargestellt werden. Die Bestimmung der Landschafts-
potentiale erfolgt daher zum Teil als Fachaufgabe im Landschaftsplan und zum Teil 
durch die Übernahme von Untersuchungen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge und von Arbeitsergebnissen anderer Fachressorts. 
 
Mit der Einführung der §§ 1 und 1a des BauGB ist ein direkt für jede Gemeinde gelten-
des Recht vom Bundesgesetzgeber geschaffen worden. Dies besagt, daß im Rahmen 
der vorbereitenden Bauleitplanung (hier zutreffend) der Nachweis zu erbringen ist, in 
wieweit Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen und wie diese an Ort und Stelle  oder 
an anderer Stelle durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden können (Eingriffs-
regelung). Neben den Bauflächen sind im Flächennutzungsplan auch Ausgleichsflächen 
zu dem jeweils betroffenen Baugebiet darzustellen, soweit dies aus der landschaftspla-
nerischen Beurteilung heraus erforderlich sein wird. 
Die Prüfung der ökologischen und gestalterischen Nutzungsverträglichkeit ist keine Vor-
wegnahme des Abwägungsprozesses in der Bauleitplanung. Der Landschaftsplan hat  
vielmehr die Aufgabe, den Entscheidungsträgern landschaftsökologische Wirkungs-
zusammenhänge, Ziele, und Zielkonflikte sowie Nutzungs- -und Gestaltungsvorschläge 
aufzuzeigen, damit sie diese bei der Abwägung mit anderen berechtigten Interessen ge-
bührend  berücksichtigen können. Bei einer entsprechenden Würdigung landschafts-
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ökologischer Belange wird der Flächennutzungsplan den Aufgaben und Grundsätzen der 
Bauleitplanung, wie sie im § 1 BauGB gefordert werden, gerecht. 
 

 
1.4 Planungsgebiet – Lage im Raum 
 
Die drei Städte Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, die sich 1973 zu dem Gemein-
deverwaltungsverband - Donaueschingen – Hüfingen - Bräunlingen zusammengeschlos-
sen haben, liegen im Südosten des Landes Baden-Württemberg, im Regierungsbezirk 
Freiburg, zugeordnet dem Regionalverband - Schwarzwald - Baar - Heuberg. 
 
Die drei Städte bilden das Mittelzentrum Donaueschingen und die beiden Kleinzentren 
Bräunlingen und Hüfingen im Landkreis Schwarzwald - Baar. 
 
Der zu untersuchende Planungsraum umfasst eine Gesamtfläche von ca. 22.530 ha 
(Stand 2005). Die Einwohnerzahl von Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und deren 
Teilorte beträgt ca. 33.500 EW (Stand 2005). Es gehören dazu 
 
Donaueschingen als Mittelzentrum mit den Teilorten 
- Aasen    -     Grüningen   -     Heidenhofen   
- Hubertshofen   -     Neudingen   -     Pfohren   
- Wolterdingen  

Allmendshofen und Aufen sind direkte Stadtteile der Kernstadt 
 
Hüfingen als Kleinzentrum mit den Teilorten 
- Behla   -     Fürstenberg -     Hausen vor Wald 
- Mundelfingen   -     Sumpfohren 
 
Bräunlingen als Kleinzentrum mit den Teilorten 
- Döggingen  -     Mistelbrunn -     Waldhausen 
- Unterbränd 
Bruggen ist direkter Stadtteil der Kernstadt 

 
 
 

1.5  Allgemeine Planungsraum-Charakteristik 
 
Wirtschaft 
 
Aus der Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung lässt sich das Gebiet des GVV wie folgt 
charakterisieren: 
Im Mittelzentrum Donaueschingen sowie in den Kleinzentren Hüfingen und Bräunlingen 
sind zahlreiche Gewerbe- und Industriebetriebe ansässig. Vertreten sind die Branchen 
z.B. der Metallverarbeitung, des Baugewerbes, der Holzindustrie und des produzieren-
den Gewerbes vertreten. 
Auf dem Sektor der Technologieentwicklung sind insbesondere in Donaueschingen 
namhafte Industriebetriebe ansässig. 
Für Bräunlingen stellt der Fremdenverkehr einen weiteren wirtschaftlichen Aspekt dar, da 
die Stadt auch als Erholungsort anerkannt ist. 
Die konzentrierte Ansiedlung von Gewerbe und Industrie spiegelt sich deutlich im Sied-
lungsbild der drei Städte wieder. 
Von Bräunlingen im Südwesten über Hüfingen nach Donaueschingen im Nordosten ist 
durch das Zusammenwachsen der Städte in den letzten Jahren eine "Siedlungs- und 
Gewerbeschiene" entstanden. 
In den Teilorten der drei Städte bildet die Landwirtschaft einen noch z.T. wichtigen Wirt-
schaftsfaktor, wobei aber auch kleinere Gewerbebetriebe wirtschaftliche Bedeutung ha-
ben, hier insbesondere der Holz verarbeitenden Industrie. 
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Einen weiteren Wirtschaftsfaktor stellen die Sand- und Kiesgewinnung, sowie die Roh-
stoff-Weiterverarbeitung dar. Gewerbeansiedlungen dieser Branche sind auf der Baar 
südöstlich von Donaueschingen anzutreffen, im Bereich "Riedseen", südlich von Pfohren. 
 
Eine forstliche Nutzung im Planungsraum erfolgt auf staatlicher, gemeindlicher und priva-
ter Basis, überwiegend im Westen des Planungsraumes, wo die ausgedehnten Waldflä-
chen der Schwarzwaldausläufer liegen, aber auch im Süden und Südosten bei Fürsten-
berg, auf den Höhenrücken der Schwäbischen Alb. 
 
Verkehr/ Energieversorgung 
 
Verkehrsmäßig ist das Verwaltungsgebiet sehr intensiv erschlossen. 
Insbesondere die Hochebene der Baar mit ihren überregionalen Verkehrsachsen wie die 
Bundesstraßen B 33/31 in Ost-Westrichtung, die Bundesstraßen B 27/31 in Nord-
Südrichtung, ferner die Bundesbahnfernstrecken Offenburg-Konstanz und Freiburg-
Tuttlingen. Eine Luftverkehrsanbindung des Gebiets sowohl an regionale als auch an ü-
berregionale Zentren ist durch den Flug- und Landeplatz Donaueschingen gegeben. 
Die A 864 im Norden stellt die Anbindung an die Bundesautobahnstrecke A 81 Stuttgart-
Singen dar. 
Fast parallel zu den Verkehrsachsen verlaufen Energietrassen, hier insbesondere die 
Hochspannungsfreileitungen des Energiedienstes (ehem. Kraftwerk Laufenburg). 
 
Erholung/ Freizeit 
 
Ferner wird dem Planungsraum eine Erholungsfunktion als Nah- und Ferienerholungs-
gebiet zugewiesen. 
Ferienerholung findet vorwiegend im westlichen Bereich, also im Schwarzwald statt. 
Als Nah- und Ferienerholungszone kommt ferner der Baar eine Bedeutung zu, hier ins-
besondere den Wasserflächen der Riedseen und der Donau. 
Als Erholungsorte ausgewiesen sind die Stadt Bräunlingen, wie bereits erwähnt, und ein 
Stadtteil von Donaueschingen, Aufen. 
Der Kirnbergsee südöstlich von Unterbränd ist ebenfalls als ein Erholungsschwerpunkt 
der Region zu betrachten. Hier findet Wochenendeerholung in Form von Badebetrieb 
und Camping statt. 
 
Klimatische Gegebenheiten 
 
Klimatisch gesehen nimmt der Planungsraum eine Sonderstellung ein. 
Bedingt durch die geographische und topographische Gliederung des Planungsgebietes 
in Höhenzug des Schwarzwalds, Hochebene der Baar und Ausläufer der Schwäbischen 
Alb, ist er als gemäßigt mit kontinentalen Einflüssen zu bezeichnen und  mit Extremwer-
ten bezüglich Temperatur, Niederschlägen und Winden geprägt. (s. Kap. 4.3). 
 
 
 
1.6 Vorgaben aus Landes- und Regionalplanung  

 
Die Städte des Gemeindeverwaltungsverbandes liegen auf bis zu drei im Folgenden ge-
nannten Landesentwicklungsachsen des Landesentwicklungsplanes (N 2.2.1) 
1. Villingen-Schwenningen – Donaueschingen – Hüfingen – Blumberg 
2. Villingen-Schwenningen – Donaueschingen – Hüfingen – Bräunlingen – Titisee-

Neustadt  
3. Donaueschingen – Geisingen/Immendingen – Tuttlingen 
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Das Mittelzentrum Donaueschingen ist so auszubauen, dass es die  Aufgaben sowohl 
in wirtschaftlicher als auch kultureller Beziehung den gehobenen und spezialisierten Be-
darf seines Mittelbereichs decken kann (N 2.1.2). 
Die beiden Kleinzentren Hüfingen und Bräunlingen haben die Aufgabe, die Grundver-
sorgung ihres Nahbereiches abdecken zu können (Z 2.1.4). 
 
Um die Zersiedlung  der Landschaft so gering wie möglich zu halten, soll die Siedlungs-
entwicklung auf solche Siedlungsbereiche konzentriert werden, die von der Infrastruktur 
her die besten Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Als Siedlungsbereiche werden deshalb 
die Zentralen Orte der Region ausgewiesen (Z 2.3).  
 
Der Regionalplan 2000 hebt auf Interkommunale Gewerbegebiete (G 2.4.1) ab, die dort 
vor allem anzustreben sind, wo  
- die Entwicklungsmöglichkeiten aus topografischen und landschaftlichen Gründen be-

grenzt sind  
- die vorhandenen Infrastrukturen eine übergemeindliche Kooperation zweckmäßig er-

scheinen lassen, 
- durch Konzentration auf einen gemeinsamen Standort Siedlungserweiterungen an 

anderer Stelle vermieden werden können. 
 
Als Fremdenverkehrszentren werden im Regionalplan Donaueschingen und Bräunlin-
gen ausgewiesen (Z 2.6). 
 
Die Landschaft schonende Siedlungstätigkeit (G 2.8) soll 
- vorhandene Baulücken ausnutzen bevor neue Siedlungsflächen ausgewiesen wer-

den, 
- Anbindung neuer Bauflächen an vorhandene Ortslagen, Vermeidung von Splittersied-

lungen, 
- Weitere Verringerung der Bauplatzgrößen für EF-Häuser, mehr verdichtete Baufor-

men, Versiegelung vermeiden, 
- bessere Nutzung durch mehrgeschossigen Gewerbe- und Industriebau 
 
Die wesentlichen, Freiraum bezogenen Darstellungen des Regionalplanes 2000 sind 
Regionaler Grünzug und Grünzäsur (beide mit den Freiräumen für die Siedlungsentwick-
lung), schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, für Bodenerhal-
tung und Landwirtschaft, für Bodenerhaltung und Forstwirtschaft, für Freizeit und Erho-
lung für die Wasserwirtschaft und die Rohstoffsicherung. 
 
Regionale Grünzüge  
Grünzüge sind als größere naturnahe Flächen von Bebauung freizuhalten, wobei stand-
ortgebundene bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft (usw.) hiervon ausge-
nommen sind, soweit sie die Funktion der Grünzüge nicht beeinträchtigen (Z 3.1). 
 
Im GVV Donaueschingen als Regionale Grünzüge ausgewiesen (s. Karte Erholung) 
- das Brigachtal zwischen Aufen und Grüningen 
- das Bregtal südlich der L 181 zwischen Hüfingen und Bräunlingen 
- das Bregtal zwischen Bräunligen und Wolterdingen 
- da Donautal unterhalb von Hüfingen und Donaueschingen, bestehende Siedlungsflä-

chen ausnehmend und entlang der Bahnlinie bis zur Donau und nach Pfohren rei-
chend, danach nördlich der Donau bis Gutmadingen deckungsgleich mit dem Über-
schwemmungsgebiet 

 
schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 
Wichtige im Regionalplan enthaltene schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege liegen für die  
1.) Donaueschingen 
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• Gehölzbereiche nördlich Aufen und westlich Grüningen sowie im Bereich der Do-
nauaue zwischen aufen und Grüningen sowie das Grüninger Ried 

• Nördlich Donaueschingen Magerwiesen auf Rebberg sowie Feuchtwiesen/ Bach-
abschnitte im Bereich der Stillen Musel und Gewann Faule Wiesen Richtung Aa-
sen 

• Nördlich Aasen das Gewann Katzenrain mit Magerwiesen und südlich der Ortsla-
ge das Heckengebiet im Lechfeld/ Röte 

• Pfohren/ Neudingen: Feuchtgebiete in der Riedbaar und entlang der Donau sowie 
die NSG Mittelmeß und Birkenried mit Unterhölzer Weiher; hinzu kommt der Keu-
perabbruch nördlich Pfohren und Gehölzbereiche am Hangfuß südlich des Golf-
platzes; auch die Riedseen, soweit zur Donaueschinger Gemarkung zählend ge-
hören dazu; zwischen Neudingen-Gnadental und Fürstenberg gehört die wald-
randnahe Freiflur mit zahlreichen Feldgehölzen, Hecken und mageren Grünland-
gesellschaften dazu. 

• Wolterdingen mit den östlich/ nordöstlich gelegenen Weiherwiesen, Tongrube und 
Wolterdinger Weiher sowie südöstlich den Feuchtwiesenflächen im Gewann Blo-
derwiesen; entlang der Breg die Steinbrüche als tatsächliche bzw. potentielle 
Brutplätze des Wanderfalken. 
 

2.) Hüfingen 
• Neben dem Gewann Sierental nordöstlich der Kernstadt sind von Bedeutung da 

restliche Niedermoor im östlichen Teilgebiet der ehemaligen Mülldeponie, der 
Fürstenberg mit seinen südexponierten Magerrasen/ Halbtrockenrasen sowie die 
Jungviehweide als Freifläche südöstlich Mundelfingen. 

• Selbstverständlich ist die Gauchach, soweit zu Hüfingen gehörig miteinbezogen. 
 

3.) Bräunlingen 
• Im Bereich der Kernstadt sind der Hangwald zwischen Bräunlingen und Hüfingen 

südlich der Breg sowie direkt in der Aue gelegene naturnahe Gehölze, Teile des 
Rieds am Brändbach westlich und das südlich gelegene Magerrasen-Hecken-
Gebiet am Röslebuck zu nennen. 

• Hohe Bedeutung kommt den Feuchtwiesenflächen nördlich Bruggen zu. 
• Am Kirnbergsee ist die Verlandungszone schutzwürdiger Bereich und zu Döggin-

gen –Waldhausen gehört der naturnahe Abschnitt der Gauchach auf gesamter 
Länge. 

• Für Mistelbrunn ist noch das Auerhuhngebiet im höchstgelegenen Gemarkungs-
bereich an der Grenze zum Landkreis Breigau-Hochschwarzwald zu nennen. 
 

Bodenerhaltung und Landwirtschaft  
Im Regionalplan dargestellt sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die als Vorrangflu-
ren ausgewiesen, nur in unbedingt notwendigem Umfang für Siedlungs-, Erholung- und 
Infrastrukturzwecke in Anspruch genommen werden sollen. Im GVV-Bereich sind mit 
Ausnahme der Rodungsinsel Mistelbrunn und Unterbränd, Bittelbrunn vor allem die Ried-
flächen am Brändbach und in der Donauaue, sowie die Steillagen am Fürstenberg, bei 
Hausen vor Wald und Döggingen sowie Aufen und Grüningen als nicht zur landwirt-
schaftlichen Vorrangflur zählende Bereiche eingetragen. 
 
Bodenerhaltung und Forstwirtschaft 
Besondere Waldschutzformen sind Schon- und Schutzwälder mit unterschiedlichen 
Funktionen. Drei Schonwälder existieren, je einer nördlich und westlich Mistelbrunns so-
wie an der Gauchach bei der Grünburg. 
Schutzwälder in Form Immissions- und Klimaschutzwald, Boden- und Wasserschutzwald 
sowie Erholungswald werden in den jeweiligen Fachkapiteln des Landschaftsplanes im 
Folgenden dargestellt, so dass eine Nennung an dieser Stelle sich erübrigt. 
 
Bereiche für die Wasserwirtschaft  
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Neben den Wasserschutzgebieten zählen insbesondere die für die Fließgewässerdyna-
mik bedeutsamen Überschwemmungsgebiete zu den zentralen Darstellungen des Regi-
onalplanes. Sie werden im folgenden Kapitel 4.2 Wasser im Detail berücksichtigt und 
aufgeführt. 
Zu den Überschwemmungsgebieten ist die Bregaue südlich Wolterdingen bis Bräunlin-
gen, der Abschnitt zwischen Bräunlingen und Hüfingen sowie großflächig unterhalb von 
Donaueschingen bis zur Gemarkungsgrenze nach Geisingen zu zählen. 
 
Zurzeit mit dem Bau begonnen wird am Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen, dem 
überregionale Bedeutung im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz zukommt. 
 
Bereiche für die Rohstoffsicherung 
Schutzbedürftige Bereiche hierzu sind in drei Kategorien eingeteilt, nach der die Katego-
rie A die höchste Wertigkeit im Rahmen der Regionalplanung genießt. Nur für diese Ka-
tegorie ist im Bereich des GVV eine Fläche ausgewiesen, die als Erweiterungsfläche der 
Riedseen nach Norden bis an die Bahnlinie und westlich an die B27 bezeichnet werden 
kann. 
 
Die Ausweisung von Windkraftstandorten, nach der Änderung des Landesplanungsge-
setzes den Regionalverbänden zugewiesen, wird zur Zeit bearbeitet : im Bereich Hüfin-
gen ist der für das Städtedreieck einzig ausgewiesene Standort „Länge“ (beim FM-Turm) 
in der Diskussion, ob die im bisherigen FNP des GVV ausgewiesene Fläche mit der Op-
tion für zwei weitere WKA zu der bereits bestehenden auch in den Regionalplan über-
nommen werden soll.   
 
 
1.7  Bestehende und laufende Planungen 

 
Schwerpunkt der planerischen Absichten im Untersuchungsgebiet ist die Siedlungs-
entwicklungstätigkeit der GVV- Städte für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Son-
derbau- und Freizeitflächen, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie die Hoch-
wasserschutzmaßnahme Wolterdinger Becken – letzteres bereits in der Realisierung. 
 
Zur Siedlungsentwicklung wird auf Kap. 5 mit detaillierenden Ausführungen verwiesen.  
 
Regionale verkehrsplanerische Bauvorhaben sind  
a) zur Zeit im Gange wie die K 5739 einschl. Radweg zwischen Bräunlingen und B 31-

Anschluss Döggingen (Ausbau/gewisse Verbreiterung auf bestehender Straße),  
b) im kommenden Jahr die L 181 zwischen Bräunlingen und Bräunlingen-Bruggen 

(Ausbau/gewisse Verbreiterung auf bestehender Straße) 
c) die Umfahrung Wolterdingen im Zuge der L 180 / L 181 mit 270°-Umfahrung Wolter-

dingens; die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist für Anfang 2007 vorgese-
hen. Anlass ist neben der innerörtlichen Belastung von 6-7000 Kfz die Möglichkeit, im 
Zuge des Baus des Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen auf dessen Damm 
eine West-Umfahrung kostengünstig einzuplanen / zu bauen. Absehbar ist allerdings 
der Konflikt bei der Weiterführung als Süd-Ost-Umfahrung mit den Schutzgütern 
Wasser (Überschwemmungsgebiet), Mensch und Erholung (Verkehrslärm) und sehr 
hoch anzusiedeln Tiere / Pflanzen + Lebensräume (Arten und Biotope, FFH-Flächen, 
§32-Biotope)   

 
Die Bundesfernstraßenplanung hat großräumigere Zielsetzungen mit 
- der Herstellung einer durchgehenden Dreistreifigkeit der B 31 als leistungsfähige 

West-Ost-Verbindung mit dem an den Orchideen-Wald-Abschnitt anschließenden 
Teilstück zwischen L 171 und Knoten mit der B 27 (Bau vorgesehen 2007/08)  

- der Herstellung der durchgehenden Dreistreifigkeit der B 27 als leistungsfähige Nord-
Süd-Verbindung mit dem an die Ausfahrt Donaueschingen-Mitte anschließenden 
Teilstück bis zum Knoten mit der B 31 (Einleitung Planfeststellung ab 2007)  
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- im weiteren Verlauf der B 27 die Ortsumfahrung Behla (Einleitung Planfeststellung ab 
2007/08). 

 
Damit wird im ersten Schritt die Verbindung (Schweiz/Frankreich –) Freiburg – Großraum 
Stuttgart und Weiterleitung Nürnberg (-Tschechien) oder Nordostdeutschland verbessert. 
In wieweit der avisierte Verlauf einer Bodensee-Hinterland-Trasse über die B 31 von Tutt-
lingen nach Westen bis zum Kreuzungsknoten B 27 / B 31 in Zukunft fortgeführt wird, ist 
im wesentlichen von der Erhebungsqualität und –quantität der künftig sicherlich alle Kfz-
Arten über die Lkw hinaus betreffenden Maut abhängig 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurde der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Wol-
terdingen mit überregionaler Schutzfunktion Mitte des Jahres 2006 begonnen. Mit den 
umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen wurden weit überwiegend landwirtschaftliche 
Nutzflächen belastet. Z.B. wollte im Wolterdinger Ried die landschaftspflegerisch be-
gründete Waldumwandlung in Grünland gegen den Widerstand des Eigentümers nicht 
durchgesetzt werden.   
 
1.8 Gebietsspezifische Entwicklungstendenzen und Problemschwerpunkte 

 
Im Bereich der Siedlungsentwicklung ist festzustellen, daß der starke Bevölkerungsan-
stieg aus den vergangenen Jahrzehnten zum Stillstand gekommen ist und übergeht in 
eine Phase des minimalen Anstiegs (Stadt Hüfingen), der Stagnation (Stadt Bräunlingen) 
und sogar geringfügig rückläufiger Tendenz (Stadt Donaueschingen). Dazu die nachfol-
genden Grafiken des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg einschl. des Prog-
nosewertes 2020 (Stand Fortschreibung Bevölkerungsprognose Oktober 2005, Stat. 
LABB). 
 

Gemeinde 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Prog-
nose 
2020 

Donau-
eschingen 

1934
1 20716 2126

5 21269 2140
8 21503 2149

6 21439 2231
7 

Hüfingen 6643 7221 7689 7688 7742 7744 7803 7823 8147 

Bräunlin-
gen 5653 5957 6118 6196 6212 6176 6154 6184 6392 

 
 
Die angegebenen Prognosewerte für das Jahr 2020, errechnet vom Stat. LA ergeben für 
Bräunlingen einen Zuwachs von 3,5% (+ 210 EW), für Donaueschingen einen Zuwachs 
von ca. 1100 Einwohnern oder 5% und für Hüfingen den höchsten Zuwachs von 450 
Einwohnern oder 5,5%. Der Landkreis liegt damit insgesamt bei Prognosewerten für das 
Jahr 2020 zwischen 3 und 5% Zuwachs. Vergleicht man dies mit der Analyse und Prog-
nose der BBR (ehem. BfLR, 2003), in der der Prognosezeitraum ebenfalls bis 2020 für 
die Kreise der BRD insgesamt dargestellt wurden, so ist nach deren Prognose der Land-
kreis Schwarzwald-Baar-Kreis in die Kategorie der Landkreise mit Bevölkerungsabnah-
me zwischen 2 und 10% eingestuft. 
Nimmt man nun die tatsächlichen Zahlen des Landkreises Schwarzwald-Baar seit 2000 
so ergibt sich für die Phase, in der eigentlich die im Prognosezeitraum bis 2002 noch 
stärksten Zuwächse bei bekanntermaßen demographisch bedingt rückläufiger Bevölke-
rungsentwicklung erwartet werden können, per saldo eine Bevölkerungszunahme von ca. 
1000 EW, was bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 205 000 EW 0,5% Zunahme für 
den 5-Jahreszeitraum ausmacht. Hochgerechnet ergibt dieses nach Status-quo- Progno-
se +2% bis 2020. In Anbetracht des tatsächlichen Verlaufs der Bevölkerungskurve seit 
1990 ist absehbar, dass der Scheitel der Kurve im Zeitraum zwischen 2005 und 2010 er-
reicht und dann die Bevölkerung im Kreis ebenfalls rückläufig sein wird, so dass erkenn-
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bar die Prognose des Stat. LA als zu optimistisch, die der BBR dagegen als ehe zutref-
fend eingeschätzt werden muss..  
 
Wie alle Prognosen bedeutet dies lediglich die Fortschreibung des vergangenen Prozes-
ses. In wie weit neuere Entwicklungen von außen einschließlich einer nach derzeitigem 
Stand notwendigen Arbeitskräftezuwanderung als aktiver Zuwanderungspolitik Einfluss 
nehmen werden, steht völlig offen. 
 
Gleichwohl verbirgt sich hinter der demografischen Entwicklung eine auch heute schon 
gerade in ländlichen Siedlungsbereichen auch Baden-Württembergs nachweisbare Ent-
völkerung der Ortskerne, die in den nächsten 5 – 15 Jahren zu erheblichen Leerständen 
in den Ortskernen führen wird. Was heute in den neuen Bundesländern in dramatischen 
Ausmaß gekoppelt mit der Arbeitsplatz-Auswanderung zur kompletten Entvölkerung gan-
zer Dörfer geführt hat, wird zeitverzögert, abgeschwächt und eben auf die bestehenden 
Ortskerne mit älterer Bausubstanz begrenzt ebenso im Süden der Republik festzustellen 
sein. Dies ist der Hintergrund für die Einführung des MELAP (Modellvorhaben zur Ein-
dämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung innerörtlicher Potentiale), das 
das Ministerium Ländlicher Raum weitsichtig bereits in den vergangenen Jahren inner-
halb des ELR-Förderprogrammes installiert hat. 
 
Zur gewerblichen Entwicklung ist festzuhalten, dass im Rahmen der allgemein verhal-
tenen Konjunkturentwicklung die Flächenbeanspruchung deutlich zurückgegangen ist. 
Jenseits der kurzfristigen, durch Mehrwertssteueranstieg erkennbare Wirtschafts-Hausse 
verursachten Marktbelebung ist nicht erkennbar, in wie weit Wirtschaftskraft in der Bun-
desrepublik gestärkt werden kann, in dem Teile des Boom in den Schwellenländern mit 
ihren gewaltigen Märkten (China, Indien, Brasilien) in Anbetracht eigener nationaler 
Strukturprobleme (Lohnnebenkosten, qualifizierte Facharbeitskräfte, beginnender sozia-
ler Unfriede mit drastischer Erhöhung Managergehältern gleichzeitig 1000facher Entlas-
sungen, rein kapitalistischer Renditeerwartungen usw.) sich positiv auf die bundesrepub-
likanische Wirtschaft auswirken können. Insofern sind im Wettkampf der Kommunen um 
günstigste Standorte naturgemäß Versuche, den noch wenigen verbliebenen Investoren, 
die z.Z. Betriebsentwicklungsmaßnahmen ins Auge fassen, beste Bedingungen zu bieten 
verständlich, die sich heute insbesondere in der direkten Erreichbarkeit ortsdurch-
gangsfreier Bundesfernstraßen oder den Autobahnen verwirklichen lassen. 
  
Nicht nur im Bereich der Siedlungsentwicklung, sondern auch beim Verkehrsaufkom-
men zeichnet sich eine Stagnation bzw. teilweise sogar rückläufige Verkehrmengen bei 
den KONTIV-Zählungen ab, die jährlich über Messstellen in der gesamten Bundesrepu-
blik Auskunft über die Mobilitätsentwicklung geben. Hierbei sind nicht gemeint regionale 
Verlagerungen aufgrund der auf den Autobahnen erhobenen Mautgebühren für LKW auf 
untergeordnete Bundes- und Landesstraßen. Vielmehr scheint tatsächlich die bisher un-
gebrochene Zunahme der km-Fahrleistung trotz weiterhin leicht steigenden PKW-
Besatzes zum Stillstand gekommen bzw. sogar rückläufig zu sein.  
 
 
Hier machen sich nach Aussagen von Verkehrsexperten erstmals die Treibstoffpreise als 
Einflussgröße  auf die Nutzung oder Nichtnutzung des Pkws/ LKWs bemerkbar.  Daran 
werden auch kurzfristige, medial als Hoffnungsschimmer gedeutete Preissenkungen an 
den Tankstellen (Headline: Sprit um 1 € möglich!) nichts ändern, da anerkannter Maßen 
der Öl-Teak allen Volkswirtschaften demnächst ins Haus steht mit der Folge, dass selbst 
wenn das Angebot noch in gewisser Weise ausgeweitet werden sollte, trotzdem Bereiche 
erreicht sind, die bei Nähe von Angebot und Nachfrage die Zunft der Spekulanten erwa-
chen und tatkräftig an der Preisschraube mitdrehen lassen wird (schon heute wird in 
Fachkreisen der Spekulationsanteil auf ca. 30 – 50% der Spritpreiserhöhungen ge-
schätzt). 
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Als Ausweg aus diesem Dilemma und dem existierenden und sich ggf. ausweitenden 
Konflikten (z.B. Krieg um Öl)kommt der Dreiklang Energiesparen – Energieeffizienz - Er-
neuerbare Energien und die damit verbundene Technologie-Entwicklung einem Land wie 
der BRD ideal zupass. 
 
Eine deutliche Zunahme der Freizeitaktivitäten in Freizeiteinrichtungen und immer 
mehr in der Landschaft flächig verteilten Aktivitäten sind festzustellen. Dabei werden na-
hezu keine Landschaftsteile mehr ausspart. 
 
Für die Landwirtschaft ist die Perspektive im Städtedreieck im Hinblick auf ein wirt-
schaftliches Auskommen in der Zukunft sehr zwiespältig. Bestimmende übergeordnete 
Einflusskriterien sind 
• Kommt ein Milchpreis unter 24 ct/ kg Milch, wie von der EU vorgesehen oder gelingt 

es dem BDM (Bund deutscher Milcherzeuger) die von Bundesregierung und Bauern-
verbänden mitgetragene EU-Politik auszukontern und über eine kritische Streikmasse 
einen Preis von 40 ct/ kg Milch durchzusetzen? 

• Kann Biomasse als Einkommensquelle für die Landwirtschaft dauerhaft gesichert 
werden, wie es zurzeit über das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 1.8.2004) 
mit den darin enthaltenen Vergütungssätzen insbesondere für Biogas gegeben ist? 

• Fallen Schwarzwaldlandwirte struktur- und flächenbedingt aus der „Energiewirt-
Perspektive“ heraus (Stichwort Biogasfreie Zone!)? 

• Werden die Grünlandflächen im Schwarzwaldbereich des Planungsgebietes zum 
Pflegefall der nächsten Jahre weil die Milchleistung pro Kuh weiter steigt und die Fut-
terfläche aus dem Grünland reduziert wird? 

• Welche Dimension von Bürokratie ist für die Landwirtschaft verkraftbar (Antragsver-
fahren z.B. Cross-Compliance und viele andere)? 

• Wie wirken sich die durch die Ost-Erweiterung neu hinzugekommenen Ackerflächen 
guter und bester Bonität in einer Größenordnung aus, wie sie für die Bundesrepublik, 
Dänemark und Benelux-Staaten heute vorhanden ist (Überproduktion)? 

• Kann das Versagen der Bauernverbände in der vergangenen Dekade, die Einführung 
von Umwelt- und Sozialstandarts in die Welthandelsvereinbarungen der WTO einzu-
beziehen, kompensiert werden oder welche Auswirkungen ergeben sich aus einer 
Nichtkompensation? 

 
Solche und weitere Fragen lassen sich nur z.T. absehbar beantworten, so dass die Unsi-
cherheit der derzeitigen Fachschulabsolventen und künftigen Landbewirtschafter im Ver-
bandsgebiet und landes- und bundesweit auf einer Gradwanderung bzgl. ihrer ökonomi-
schen Zukunft bewegen. Derzeit scheint mit dem EEG erstmalig eine flächenhafte Einkom-
mensalternative zu durch die Marktmonopole der wenigen Lebensmittelkonzerne diktierten, 
ruinösen Erzeugerpreisen zu erwachsen. Vereinzelt sind daher bereits aus diesen Bereichen 
Kritikpunkte an einer sog. „Überförderung“ der Bioenergie zu hören. 
 
Die Trinkwassernutzung im Verbandsgebiet ist durch die Neufassung bzw. neue Nieder-
bringung von Tiefbrunnen in Hüfingen (Tiefbrunnen Schaafäcker) und Bräunlingen (Tief-
brunnen Ebermannquelle) von der Angebotsseite auf einen neuen, dauerhaften und qualita-
tiv hochwertigen Stand im gesamten Verbandsgebiet gebracht worden. 
 
Der Sonderlandeplatz Donaueschingen hat für die Raumschaft strategische Bedeutung, 
auch wenn die Zahl der Flugbewegungen zurückgeht und damit die Auslastung sinkt bzw. 
die Unkosten pro Flugbewegung steigen. 
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2. ARBEITSABLAUF, DATENGRUNDLAGE  UND  METHODE     
 

2.1 Arbeitsablauf 
 

Auftragsgemäß ist im Landschaftsplan des GVV Donaueschingen die gesamte Gemar-
kung zu bearbeiten, wie sie in den Bestandsplänen 1- 4 zum Kapitel 4 dargestellt ist.  
Auf der Basis vorhandener, evtl. noch zu beschaffender Datengrundlagen ist der LP oh-
ne zusätzliche umfängliche eigene Bestandserhebungen zu erarbeiten und erarbeitet 
worden.  
 
Für alle Schutzgüter erfolgt eine Bestandsdarstellung auf der Basis vorliegender Daten 
und eine Kurzbeschreibung ihrer jeweiligen Bedeutung im Naturhaushalt, die wertende 
Analyse unter Heranziehung regionaler Vorgaben aus der Landschaftsrahmenplanung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Konfliktsituation einschließlich Schutzgut bezogener 
Zielsetzungen  (Kap. 4 des Landschaftsplanes).  
 
In der Wirkungsanalyse werden in Kap. 5 des Landschaftsplanes geplante Siedlungsvor-
haben risikoanalytisch betrachtet und Empfehlungen für die weitere Behandlung abge-
geben – hier liegen ausschließlich Bereiche der Siedlungsentwicklung zur landschafts-
ökologischen Beurteilung vor. 

 
In Kap. 6 werden in einer Synopse der hohen und sehr hohen Wertigkeiten aller Schutz-
güter wesentliche Beeinträchtigungen, Risiken und Konflikte dargestellt. In Kap. 7 wird 
aus den Erkenntnissen der Bestands- und Risikoanalyse ein Leitbild für die im Plangebiet 
differenzierbaren Naturräume und die Siedlungsentwicklung speziell erarbeitet.   

 
Das landschaftsplanerische Gesamtkonzept stellt die Entwicklungsempfehlungen des 
Landschaftsplanes aus der Sicht des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes/der 
Erholung zusammen (Kap. 8). 

 
Den Abschluss in Kap. 9 bildet die Auflistung der Maßnahmen, die verbindlich oder als   
Empfehlung in den Flächennutzungsplan übernommen werden müssen bzw. können. 

 
 

2.2 Datengrundlage 
 

Als Datengrundlagen wurden verwendet 
 
Boden 
o geologische Karten (GK) M 1:25.000 – Blatt 8016 Donaueschingen / Blatt 8017 Gei-

singen / Blatt 8116 Löffingen / Blatt 8117 Blumberg 
o Bodenkarte M 1:25.000 – Blatt 8016 Donaueschingen / Blatt 8017 Geisingen / 
o Bodenübersichtskarte (BÜK) M 1:200.000 – Blatt CC 8710 Freiburg Süd 
o Reichsbodenschätzung für das GVV-Gebiet mit Ausnahme Behla + Fürstenberg 
o Auswertungskarte natürliche Bodenfruchtbarkeit – Blatt 8016 Donaueschingen 
o Flurbilanz des ALLB Donaueschingen einschl. Expertengespräch 
o Schwermetallgehalte von Böden, LfU– AG Bodenschutzbericht 4 Karlsruhe 1990 
o Moorkarte Baden-Württ. M 1:50.000 – Sonderblatt Die Baar L 7916 / 8116 
o Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (Regionalverband  2004) 
o Daten Geol. Landesamt 
o Bodenzustandsbericht Baar 2005 (LfU Reihe Bodenschutz, Band 19) 
o Landschaftsplan 1991 (Büro Voss) 
 
Wasser 
o Rips-Daten des LRA Villingen-Schwenningen bzw. LfU-Karlsruhe (Überschwem-

mungs- und Wasserschutzgebiete, Fließgewässer 2. Ordnung) 
o Gewässerentwicklungsplanungen für die bearbeiteten Gewässer (fide Dr.Bronner) 
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o Wasserschutzgebiete Bad.-Württ. –M 1:50.000 – Blatt 8318 Singen 
o Geschwemmsel-Linien des LRA Villingen 
o Waldfunktionenkartierung M 1:50.000  
o Landschaftsplan 1991 (Büro Voss) 
 
Klima 
o Klimaatlas Baden-Württemberg M1:100.000; Landschaftsökologischer Atlas (Durwen 

et al. 1996) M 1:200.000 
o Kartenauswertungen TK M 1:25.000 
o Waldfunktionenkartierung M 1:50.000  
o Landschaftsplan 1991 (Büro Voss) 
 
Landschaftsbild – Erholung – Freizeitnutzung 
o Luftbilder 1986, TK 1:25000 1960/65 
o Wanderkarte M 1:50.000 mit Radwegen, LVA und Schwarzwaldverein 
o Wander-/ Radwegekarten Städte Bräunlingen/Donaueschingen/Hüfingen - Tourist-

Info 
o Waldfunktionenkartierung M 1:50.000  
o Ortsbegehungen / TK- und Luftbildauswertungen 
o Landschaftsplan 1991 (Büro Voss) 
 
Arten- und Biotope 
o FFH-Gebiete sowie Alt- und Nachmeldungen gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie 
o Landesbiotopkartierung der § 32-Biotope, digitalisiert, Stand 2003 
o Luftbilder 2002 des Landesvermessungsamtes (M= 1:12.000) 
o Expertengespräche mit Unterer Naturschutzbehörde und Naturschutzbeauftragtem 
o Schutzgebietsliste und geplante Schutzgebietsausweisungen des LRA Villingen  und 

der BNL Freiburg 
o Topografische Karten 1:25.000 , Rips-Daten 
o Ökokonto-Entwurf Hilzingen, ILN 2004 
o Landschaftsplan 1991 (Büro Voss) 
o Literatur: 

- G. Briemle et al.: Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher Grünlandty-
pen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht; Beihefte z.d. Ver-    
  öffentlichungen für Naturschutz- und Landschaftspflege Band 60 – Karlsruhe 1991 
- LFU: Natura 2000 in Baden-Württemberg; herausgegeben vom MLR Stuttgart -  
  2000 Zeitschrift Natur- und Landschaft, Hefte 6 und 8 Jahrgangs 2003 
- potenzielle Natürliche Vegetation (Müller et al. 1974) 
- Nowak/Schulz: Wiesen – Nutzung, Vegetation, Biologie und Naturschutz am Bei- 
  spiel der Wiesen des Südschwarzwaldes und Hochrheingebietes, LfU, Karlsruhe  
  2002 

 
 
2.3 Methodik 

 
Die Bewertung der einzelnen Naturfaktoren einschließlich des Landschaftsbildes erfolgt 
in einer Gegenüberstellung von Landschaftspotentialen und geplanten Nutzungsan-
sprüchen. Dies entspricht einer risikoanalytischen Verträglichkeitsuntersuchung und wird 
bei jeglicher Form von Nutzungsänderung (Nutzungsintensivierung, Nutzungsaufgabe) 
angewandt. Im vorliegenden Landschaftsplan Hilzingen betrifft dies ausschließlich die 
Siedlungsentwicklung in den Teilbereichen Wohnen und Gewerbe(einschl. Mischnut-
zung). 
 
In den dazu erstellten landschaftsökologischen Beurteilungen oder Ökosteckbriefen wird 
dargestellt 
- Zustandsbeschreibung einschließlich der Vorbelastung  
- die Eignung und Empfindlichkeit des jeweiligen Landschafts- bzw. Naturfaktors 
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- die Beeinträchtigungsintensität durch die geplante Nutzung und 
- Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die Vorgehensweise von der Zustandsbeschreibung bis hin zur Beurteilung der Beein-
trächtigungsintensität und daraus zuschließender Schlußfolgerungen soll nachfolgend 
kurz erläutert werden. 
 
Planungsmethodik - Bewertungsmethode 

 
Ökologische Wirkungszusammenhänge lassen sich oftmals nur unzureichend allgemein gültig 
aufstellen und innerhalb eines Bewertungsrahmens festlegen. Greifbare Bewertungsindikatoren 
und anerkannte Maßstäbe für deren Gewichtung sind nicht immer vorhanden. Insofern beruhen 
die Einschätzungen teilweise auf der fachlichen, aber subjektiven Sicht des Landschaftsplaners. 
 
Die nachfolgende Studie ist als Hilfestellung für die Entscheidungsträger zu verstehen, die ökolo-
gischen Risiken der geplanten Siedlungserweiterungen und sonstiger Nutzungsänderungen für 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild/die Erholung zu erkennen. 
 
Grundlage der Bewertungen ist die momentane Flächennutzung und der derzeitige Zustand der 
Landschaftsfaktoren. Bewertet werden die Eignungs- und Empfindlichkeitsmerkmale sowie die 
Beeinträchtigungsintensität jeweils im Wirkungsbereich der geplanten Nutzungsänderung. In der 
abschließenden Risikoanalyse wird eine zusammenfassende Beurteilung unter Würdigung der 
Einzelfaktoren des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im Zusammenhang mit möglichen 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angegeben. 
 
Potentialdarstellung (Zustand und Eignung) 
 
Beurteilt wird zunächst die derzeitige Leistungfähigkeit der geplanten Bauflächen hinsichtlich der 
jeweils angesprochenen landschaftsökologischen Funktion (Zustand). 
 
Die Vorbelastungen einer Fläche im Hinblick auf die Landschaftspotentiale beeinflußt die zu beur-
teilenden Eignungsmerkmale. Soweit sie unter den gegebenen Verhältnissen und überschauba-
rem Zeitrahmen abbaubar oder zu vermindern erscheinen, führen die Vorbelastungen nicht zu ei-
ner Einschränkung der Eignungsmerkmale. Dauerhafte Vorbelastungen mindern dagegen die 
landschaftsökologische Eignung einer Fläche. 
 
Die Eignung der Potentiale wird auf der Grundlage vorliegender bzw. speziell erhobener Informa-
tionen ermittelt und innerhalb eines - den örtlichen Verhältnissen angepaßt - Bewertungsrahmens 
beurteilt. In die Beurteilung der Eignung finden auch Informationen Eingang, die historisch belegt 
höhere Wertigkeiten für bestimmte Flächen dokumentieren.  
 
Empfindlichkeitsbewertung 
 
Die Empfindlichkeit wird für den Wirkungsbereich ermittelt, der von einer Realisierung der geplan-
ten Nutzungsänderung betroffen ist. Die Empfindlichkeit spiegelt die nachteilige Veränderung des 
Landschaftspotentials durch die Realisierung einer geplanten Nutzungsänderung wieder. Als 
Nutzungsänderungen gelten über bauliche Maßnahmen hinaus auch die Benutzung der Land-
schaft (z.B. Freizeit), Veränderungen der Erdoberfläche (z.B. Abbau, Gestaltung eines Golfplat-
zes) und stoffliche Einträge (z.B. Pestizid-Einsatz). 
 
Wertung Beeinträchtigungsintensität 
 
Ebenso wie bei der Empfindlichkeit wird auch hier der Wirkungsbereich der geplanten Nutzungs-
änderung zugrunde gelegt. Ausgehend von den angenommenen Auswirkungen der geplanten 
Nutzungen erfolgt eine Bewertung der Beeinträchtigungsintensität und der möglichen Gefährdun-
gen für die Landschaftspotentiale. 
 
 
 
 
Risikoabschätzung/Vermeidung-/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Aus der Verknüpfung der flächenbezogenen Eignungs- und Empfindlichkeitsbewertung und der 
Bewertung der Beeinträchtigungsintensität werden Schlußfolgerungen über die landschaftsökolo-
gische Verträglichkeit der geplanten Nutzung gezogen. Einfluß hat dabei auch, in wie weit durch 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die Nutzungsänderung verträglich gestaltet 
werden kann. 
 
Die Risikobeurteilung gibt Aufschluß darüber, wie erheblich der Eingriff ist. Sie ermöglicht die Ge-
samtbeurteilung der zu erwartenden Schäden für Natur und Landschaft und gibt einen Rahmen 
für erforderliche Vermeidungs-, Auslgeich- und Ersatzmaßnahmen an. Die Eingriffsregelung wird 
hier somit für die gesamte Untersuchungsfläche quantitativ und qualitativ angesetzt, wobei auf-
grund teilweise unzureichender Datengrundlagen Einschränkungen gemacht werden müssen. Sie 
ermöglicht die Gesamtbeurteilung der zu erwartenden Schäden für Natur und Landschaft und be-
zeichnet erforderliche Vermeidungs-, Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen. 
 
 

Der Wertungsrahmen für die einzelnen Landschaftspotentiale wird mit lokalem Be- 
zug wie folgt festgesetzt  zu 4.1 Schutzgut Boden 

 
Eignung 
Kriterien: Erfüllungsgrade der Bodenfunktionen nach Bodenschutzgesetz 

- Filter- (F) und Pufferwirkung (P) 
- Ausgleich im Wasserhaushalt (AW) 
- Standort für Kulturpflanzen (SK) 
- Standort für natürliche Vegetation (SN) 

 
hoch F: Torfe, Mittel- + Feinsande, lehmige, schluffige + tonige Sande, Schluffe, Lehme 

P: Tone, tonige und lehmige Schluffe, stark lehmige Sande 
AW:  Hangneigung (> 5%), Buschwerk/Streuobstwiesen/Wald, Sand/ Kies/ stark Sand-bestimmte Bo-

denarten, nutzbare Feldkapazität bei Schluff/ sandigem Lehm/ schluffig-lehmigen Sand 
SK:  Bodenzahlen ab 60 
SN:  Bodenzahlen < 20/25 (nur trockene Standorte) 

 
mittel F: Schluffe und Lehme (hohe Lagerungsdichte) Torf (gering zersetzt) 

P: sandige Schluffe, schwach lehmige. schluffige und tonige Sande, Niedermoortorfe 
AW: Hangneigung 5-18 %, Dauergrünland, Schluffe/-Lehme mit Sand-Schluff-Anteilen, nutzbare 

Feldkapazität bei tonigem-schluffigem Lehm/sandiger Schluff/schluffiger Sand 
SK: Bodenzahlen 50-60 
SN:  Bodenzahlen 25-35/40 (nur trockene Standorte) 

 
gering F: Grobsand/ Kies, Tone, Bruchwaldtorf 

P: Sand/Kies 
AW: Hangneigung > 18 %, Getreide/ Hackfrüchte, alle Tone/ tonige Lehme, nutzbare Feldkapazität 

bei Ton/ Kies/ Sand/ Torf 
SK: Bodenzahlen < 50 
SN: Bodenzahlen > 35/40 (nur trockene Standorte) 

 
Empfindlichkeit 
Kriterien: Erosion, Schadstoffeintrag 
 
Sehr hoch Hangneigung > 18 %, Ackerbau und bei stark sandige Bodenarten 
 
mittel  Hangneigung 5-18%, Ackerbau; in Abh. von zunehmender Hangneigung stärker bindige Böden 
 
gering  ebene Flächen/ geringe Hangneigung, Dauergrünland/ Wald überwiegend lehmige/ tonige BA 
 
 
Beeinträchtigungsintensität 
 
Kriterien Bodenversiegelung und nachteilige Veränderung des Bodenaufbaus 

stoffliche Belastung 
Flächenverlust für die Landwirtschaft, Bewirtschaftungserschwernisse  

 
sehr stark Bebauung / Bodenabtrag / starke Durchmischung der Bodenschichten 
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mittel  Bewirtschaftungserschwernis / leichte Veränderung der Bodenschichten 
 
gering  nur geringfügige Flächeninanspruchnahme und Bewirtschaftungserschwernisse 
 
Der Wertungsrahmen für 4.2 Schutzgut Wasser 

 
Eignung / Empfindlichkeit 
 
Kriterien: 
Grundwasser: - Grundwasserhöfigkeit und Dimension der Neubildungsrate 

- Verschmutzungsempfindlichkeit/ Deckschichten 
- Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserabsenkung (Mächtigkeit, Durchlässigkeit 

und Filterfähigkeit der Deckschichten; hydrologische Toleranzen der Vegetation;.) 
 
Oberflächengewässer:            

- Gewässernutzungen (Trinkwasser, Brauchwassergewinnung, Fischerei usw.),  
- natürl. Rückhaltung Niederschlagswasser, Dämpfung Hochwasserspitzen 
- Neigung der Talhänge, Bodenbeschaffenheit und angrenzenden Flächennutzungen. 

 

sehr hoch Grundwasser: 
- Wasserschutzgebiete Zonen I, II und III 
- genutztes Grundwasser, anstehende Grundwasserleiter ohne Deckschichten  
- Bereiche mit geringem Grundwasser-Flurabständen (stauende Verhältnisse) 

 
Oberflächengewässer: 
- natürliche oder naturnah verbaute Gewässer 
- Talaue 
- Überschwemmungsgebiete 

 
mittel  Grundwasser: 

- Grundwasserleiter unter mittleren Deckschichten 
- oberirdische Einzugsgebiete von Quellen 

 
Oberflächengewässer: 
- alle übrigen Fließgewässer  
- an das Fließgewässer unmittelbar angrenzende Hangbereiche über 10 % Gefälle 

 

gering  sonstige 
 
 
Beeinträchtigungsintensität 
 
Kriterien: 
Grundwasser - Grundwasserverschmutzung  

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate, Drainagen, Einschnitte 
- Grundwasserabsenkung, Beeinträchtigung von Grundwasserströmen  
- Verunreinigungsgefahr (Abgase, Stäube, Salze, Pestizide, chemische Stoffe)  
- Bodenversiegelungsgrad   

 
Oberflächengewässer: - Gewässerverbauung, störende Nutzung  

- Gewässerbelastung (stofflich, thermisch) 
 

sehr hoch - Industriegebiete 
- Verkehrsflächen mit Wirkungsband 0-25 m 
- Bodenfunktionszahl 0,6 
- Verdolungen und naturferner Gewässerausbau 
- Eingriffe in die natürliche Ufervegetation 
- Einleitung von Schmutzwasser 

 

mittel  Gewerbe-, Misch-, Allgemeine / Reine Wohngebiete, Verkehrsflächen mit Wirkungsband 25-100 
m, Bodenfunktion 0,8. 

 
gering  Verkehrsflächen mit Wirkungsband über 100 m 
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Der Wertungsrahmen für 4.3 Schutzgut Klima 
 

 
Eignung / Empfindlichkeit 
 
Kriterien: Lokalklima, Frischluftentstehungsflächen, Tal- und Luftleitbahnen, austauscharme 

Wetterlagen, Luftqualitätsansprüche 
 
sehr hoch - Siedlungsbedeutsame Frischluftentstehungsflächen,  

- siedlungsbedeutsame Luftleitbahnen,  
- inversiongefährdete Gebiete,  
- Abstandsflächen zwischen Wald und Siedlung  
- innerörtliche, klimatisch bedeutsame Grünzäsuren und anschließende Talbereiche  
- Mischgebiete, Reine und Allgemeine Wohngebiete 

 
Mittel  - Waldflächen, Streuobstbestände, strukturreiche Gebiete mit hohem Grünlandanteil,  

- Frischluftbahnen außerhalb des Wirkungsbereiches von Siedlungen 
 

gering  - Verkehrsflächen und sonstige Flächen 
 
 
Beeinträchtigungsintensität 
 

Kriterien: Funktionsbeeinträchtigungen von Frischluftentstehungsflächen, 
 behinderter Luftaustausch Kaltluftbarrieren, Winddüsen), Luftverun- 
 reinigungen (Abgase, Stäube, chemische Stoffe). 
 
sehr hoch - Siedlungsflächen (potentielle Frischluftentstehungsgebiete)  

- Industriegebiete (Immissionsbelastung).  
- Gewerbegebiete, Misch- und Wohnbauflächen in inversionsgefährdeten Lagen,  
- Kaltluftstauungen im Bereich frostempfindlicher Kulturen und Straßen (Straßenglätte),  
- Strömungsbarrieren und Winddüsen 

   
mittel  - sonstige Gewerbe-, Misch- und Wohnbauflächen 
 

gering  - Flächen mit geringer Emissionsbelastung 
 
 
Der Wertungsrahmen für  4.4  Schutzgut Mensch - Erholung- und Landschaftsbild 
 

Eignung / Empfindlichkeit 
 

Kriterien: Wohnumfeld-/ Erholungsfunktion für bestehende Siedlung in Form von: 
Erholungsnutzung (Intensität, Frequentierung, Art) auf der Fläche und  
Erholungsnutzung im Einwirkungsbereich 
Landschaftsschutzgebiet, Erholungschutzwald, Erholungschutzstreifen gem. § 55 
NatSchG Ba-Wü 
Vorhandensein von Erholungsinfrastruktur, ortsnahe Erholungsflächen/ Hausgärten 

 
sehr hoch - Schutzstatus gegeben,  

- Grünverbindungen zwischen Siedlungsbereichen und bedeutsamen Naherholungsgebieten, 
- hohe Frequentierung, Erholungseinrichtungen vorhanden 
- ortsnaher Erholungsflächen in stark Vegetationsgeprägter/ -strukturierter Landschaft z.B. 

Streuobstwiesen, parkartige Bereiche, naturnaher Waldrand  
- Reine und Allgemeine Wohngebiete. 

 
mittel  - Landschaftsteile mit vorwiegender Grünlandnutzung und geringerem Anteil an Kleinstrukturen  

   (nutzungsgeprägte Gebiete),  
- mittlere Frequentierung und mäßig/ geringe Ausstattung mit Erholungseinrichtungen  
- ortsnaher Erholungsflächen in stark Vegetationsgeprägter/ -strukturierter Landschaft z.B. auf-

gelockerte Ortsränder und Kleingartengebiete, Nadelforst-Waldrand 
- Mischgebiete. 

 
gering  - Ackerlandschaften,  

- Flächen mit geringer Bedeutung für die Erholungsnutzung: gering/ keine Frequentierung 
- Gewerbegebiete, Lagerflächen. 
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Beeinträchtigungsintensität 
 
Kriterien: Flächenverlust, visuelle Beeinträchtigungen, Lärmbelastung/ Immissionsbelastung für vorhan-

dene und/ oder geplante Nutzung 
 
sehr stark - Flächenverlust  

- Nichteinhalten der Grenzwerte der TA Luft der TA Lärm, z.B. Gewerbe an Wohnbebauung di-
rekt angrenzend 

- starke Verkehrszunahme zu erwarten (z.B. durch Ansiedlung verkehrsintensiver Betriebe) 
  

mittel  - Lärm- und Immissionsbelastungen bei geplanten Gewerbegebieten (soweit nicht sehr stark) 
- mittlere Verkehrszunahme zu erwarten  
- Flächenverlust bei mittlerer Erholungsneigung 

 
gering  - geringe Verkehrszunahme zu erwarten 

- Flächenverlust bei geringer Erholungsneigung 
 
 
Der Wertungsrahmen für  4.5 Schutzgut Arten- und Biotope 

 
Eignung / Empfindlichkeit 
 
Kriterien:   Biotopqualität und Dimension 
 Eu-weite, regionale oder lokale Seltenheit 
 Ersetzbarkeit des Lebensraumes 
 Artenreichtum 
 Vorkommen gefährdeter Arten 
 
sehr hoch - Schutzgebiete und -objekte gern. §§ 26-28, 31NatSchG Baden- Württemberg,  

- NATURA-2000-Gebiete (FFH, Vogelschutzgebiete) 
- Gebiete mit besonderer Bedeutung auf Landes- und Regionalebene,  
- zusammenhängende Biotopkomplexe mit hoher Bedeutung für die Biotopvernetzung,  
- Biotope nach § 32-NatSchG Baden-Württemberg (ohne Größenbegrenzung)  
- sonstige Lebensräume gefährdeter Tierarten  
- Streuobstwiesen (> 50 Jahre) 
  

mittel  - Biotope repräsentativer Tier- und Pflanzenarten  
- Streuobstwiesen (< 50 Jahre) 
- feuchte Grünlandbereiche, 
- Sukzessionsflächen 
       

gering  - Naturfremde Biotope  
- Äcker, intensiv genutzte Grünlandbereiche, bebaute Flächen, Biotopmangelgebiete, nur Vor- 

kommen von Arten eutropher Einheitsstandorte 
 
 
Beeinträchtigungsintensität 
 
Kriterien:   Biotopzerstörung und Biotopstörung durch Lärm, Erschütterungen, Licht, Beunruhigungen, 

Immissionen, Trenneffekte, nachhaltige Veränderungen der Standortverhältnisse (z.B. Ableiten 
von hoch anstehendem Grundwasser). 

 
sehr stark - Überbauung  

- Verlust der Biotopfunktion  
- langfristige und nachhaltige Störung des Naturhaushalts durch  z.B. Barriereeffekte 
- Störungen, die zur Vertreibung EU- bis regional bedeutsamer Tierarten führen 

 
mittel  - mittlere Beeinträchtigung der Biotopfunktion 
 
gering  - Beeinträchtigung der Biotopfunktion 
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3. NATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN 
 

3.1 Naturräumliche Gliederung / Oberflächengestalt 
 

Das den Verwaltungsbereich Donaueschingen-Hüfingen-Bräunlingen umfassende Gebiet 
wird von vier großen, in ihrem Charakter verschiedenartigen Landschaftsformen be-
stimmt, den sog. Naturräumlichen Haupteinheiten. 
Im Westen bilden die östlichen Ausläufer des südlichen Schwarzwalds (Nr. 154) einen 
der vier Landschaftsräume. 
Weitläufige Waldgebiete wechseln mit zahlreichen Bach- und Flusstälern. 
Breg und Brigach, die beiden Quellflüsse der Donau, und der Brändbach nehmen mit ih-
ren Talbereichen wesentliche Teile des östlichen Drittels des gesamten Planungsgebie-
tes ein.  
Die östlich Grenze verläuft etwa von Tannheim über Wolterdingen, (Bräunlingen-) Brug-
gen nach Waldhausen zum Weiler Bittelbrunn. 
Vom Tiefpunkt in Bruggen von ca. 700 m ü.NN steigt das Gelände sanft aber stetig nach 
Westen bis zum höchsten Punkt im Bereich Kohlwald auf 1021 m ü.NN. 
Das überwiegend bewaldete Gebiet weist einige Rodungsinseln auf, wie z.B. bei Hu-
berthofen, Mistelbrunn, Waldhausen (mit Bittelbrunn) und Unterbränd. 
In Unterbränd ist die Wasserkraftnutzung durch den in den 30er Jahren errichteten Stau-
see namens Kirnbergsee eine schon Jahrzehnte genutzte erneuerbare Energie.  
 
Als zweiter kleinerer Naturraum reicht von Südwesten das Alb-Wutach-Gebiet (Nr. 120) 
in den Planungsraum hinein. Die Abgrenzung folgt etwa der Linie nördliche Hangkante 
der Gauchachschlucht bei Bittelbrunn bis nach Döggingen im Bogen verlaufend, von dort 
in etwa der Bahnlinie nach Osten bis Hausen v. Wald und weiter zum Hangfuß der Beh-
laer Höhe der B27 führend. Damit ist ein Gebiet tief einschneidender Fließgewässer mit 
schluchtartigem Charakter (Gauchach, Wutach, Krottenbachtal) umrissen, zwischen de-
nen Hochflächen – im vorliegenden Fall die von Mundelfingen und in Teilen Hausen v. 
Wald bzw. Döggingen von der Erosion verschont, „stehen geblieben“ sind. Während die 
steilen Hänge und Abbrüche der Schluchten/ engen Täler nur ausnahmsweise waldfrei 
sind, wird die Mundelfinger Hochfläche intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
Der tiefstgelegene Punkt – im Übrigen des gesamten Verbandsgebietes überhaupt. Liegt 
mit ca. 580 m ü.NN bei der Einmündung der Gauchach in die Wutach. Der nur ca. 500 m 
östlich gelegene Plateauteil südöstlich von Mundelfingen weist 740 m Ü.NN und liegt 
damit um 160 m höher, was rechnerisch einer Hangneigung von 32% entspricht! Die Pla-
teaufläche zeigt sich eben bis flach gewellt, wobei die zulaufenden Bäche zu den 
Schluchten für mehr oder weniger starke Eintiefungen sorgen. An Siedlungsbereichen 
wurden in Randlagen Döggingen und Hausen v. Wald sowie im Kernbereich Mundelfin-
gen bereits genannt. 
Die höchstgelegenen Bereiche der Hangschultern liegen nordöstlich im Kohlwald (806 m 
ü.NN) und nordwestlich Döggingens mit Höhen um 810 m ü.NN. 
 
Der vierte und kleinflächigste Naturraum im Verbandsgebiet ist die südöstlich hineinra-
gend Baar-Alb (Nr. 92). 
Sie verläuft vom Hangfuß der Behlaer Höhe des nach Süden Richtung Blumberg rei-
chenden Hügellandes und führt, immer am Hangfuß verbleibend nördlich Fürstenberg am 
Schächer und am Gnadental vorbei bis zur Gemarkungsgrenze.  
Das Gebiet umfasst in dieser durch weiche, runde aber gleichwohl steilaufragende Berg-
land mit sanften Eintalungen charakteristischen Landschaft vor allem den Benzenberg 
südlich Behla, den Fürstenberg und den nordwestlichsten Abschnitt der Länge. Die Hö-
henentwicklung reicht beim tiefstgelegenen Hangfußpunkt östlich Neudingen von knapp 
700 m ü.NN bis auf die Höhe der Längewiesen von 921 m ü.NN. 
Trotz der beachtlichen Höhenunterschiede entstehen nur in den obersten Hangpartien 
bis zur Bergkuppe oder Hochfläche nicht mehr bewirtschaftete Steillagen, die im Plange-
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biet durchweg waldbestanden sind. Dagegen sind die Hangpartien und Täler mehr oder 
weniger landwirtschaftlich genutzt. 
 
Den größten Anteil mit etwa der Hälfte der Fläche des Planungsgebietes nimmt die Baar 
(Nr. 121) ein, wobei sie kleinräumiger unterschieden werden kann 

• Das Kerngebiet der Riedbaar mit Stiller Musel und der Baarhochmulde östlich 
Donaueschingen/ Hüfingen, die das Tiefgestade der Donauaue mit angrenzenden 
vermoorten Bereichen (Faule Wiesen – Aasen, Mülldeponie – Sumpfohren) um-
fasst bis zur Gemarkungsgrenze bei Neudingen sich verjüngend 

• Die Keuper-Lias-Platten östlich der nördlichen B27 über Pfohren nach Süden auf 
die B31 und nach Osten bis zur Gemarkungsgrenze mit ihrer südöstlichen Ab-
grenzung bezeichnet. 

• Die Höhenrücken des Oberen Muschelkalks, die sich zwischen Riedbaar und 
Südlichem Schwarzwald nach Süden bis nach Döggingen und unter Einschluss 
des Orchideenwaldes erstrecken. 

• Das Baar-Alb-Vorland südlich der Riedbaar bis zum Hangfuß der Baar-Alb. 
 

Die Landnutzung ist geprägt in der Riedbaar mit Grünland und Ackerbau sowie Rohstoff-
nutzung; die Lias-Keuperplatten sind ausschließlich landwirtschaftlich intensiv genutzt mit 
wenigen, insbesondere auf die Hangabbrüche zur Riedbaar angelegten Aufforstungen. 
Das Muschelkalk-Hügelland dient überwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung mit 
Ausnahme der steileren Hanglagen zu Brigach und Breg hin sowie Grenzertragsflächen, 
die etwa 40% dieses Teilraumes der forstwirtschaftlichen Nutzung zukommen lassen. Die 
Siedlungsbereiche mit Schwerpunkt Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen, am 
Unterlauf von Brigach und Breg gelegen, werden ergänzt durch die ehemals rein land-
wirtschaftlich geprägten Dörfer inmitten der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
 
Topografisch ist die Riedbaar der tiefstgelegene Bereich, der zwischen 660 m und 680 m 
ü.NN als ebene, flache Wanne ausgebildet ist. Die Lias-Keuperstufen steigen von der 
Riedbaar bis auf 700 m, westlich Aasen bis auf 770 m ü.NN an, wobei zur Riedbaar hin 
z.T. steilere Abbruchkanten anzutreffen sind, während nach Osten die Landschaft sanft 
abfällt. Mit Ausnahme der Abbruchkanten, die völlig fehlen, entspricht das Albvorland an-
sonsten der flachwelligen Lias-Keuper-Topografie mit Höhen von der Donau aufsteigend 
bis auf max. ca. 730 m ü.NN. 
 
Der sich aus der Landschaft herauswölbende Muschelkalkrücken von Villingen über Do-
naueschingen bis Bräunlingen – Döggingen ist charakterisiert durch die starken Einta-
lungen von Brigach und Breg mit deren markanten Steilhängen. Die natürlicherweise in-
tensiv auf relativ ebenen Flächen (Brigach zwischen 670 m und 680 m ü.NN, Breg 670 m 
bis 710 m ü.NN bei Wolterdingen) mäandernden Flüsse stehen im Gegensatz stehen zu 
den abgerundet herausragenden Höhenzügen/ -rücken mit Höhen bis zu 750 m (östlich 
Fohrenhöfe bei Grüningen) und 822 m ü.NN (Schellenberg südöstl. Donaueschingens) 
sowie Auf Guldenen mit 832 m ü.NN südwestlich Bräunlingen. Mit etwa 60% forstwirt-
schaftlicher und 30% landwirtschaftliche Nutzung sowie 10% Siedlungsflächenanteil sind 
die wichtigsten Landnutzungen beschrieben. Die Verteilung der Waldflächen spiegelt be-
sonders steile Hanglagen und flächig niedrige Bodenqualitäten wieder. 
 
3.2 Geologie 
 
Hier soll kurz auf die oberflächennahen geologischen Formationen eingegangen werden, 
wie sie für die einzelnen Naturräume im Verbandsgebiet vorhanden sind.  
 
Der Teil Naturraum südwestlicher Schwarzwald (Nr. 154) stellt in seiner Abgrenzung das 
Vorkommen des Buntsandsteins dar. Die verebneten Bereiche gehören überwiegend 
dem Oberen Buntsandstein an, während in Eintalungen auch der Mittlere und Untere 
Buntsandstein bis hin zu den Tiefengesteinen, in der hiesigen Raumschaft der Zwei-
glimmer -Granite angetroffen werden können. Die Talfüllungen überdecken mit sehr un-
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terschiedlichen Materialien, von Feinsanden und Tonen bis hin zu groben Kiesen und 
Schotter, die dort ebenfalls zu erwartenden granitischen Tiefengesteine. 
 
Das Alb-Wutach-Land (Nr. 120) ist im Plateau-Bereich von Westen nach Osten in der 
Abfolge Gipskeuper/ Keuper ungegliedert – Schwarzer Jura (mit Opalinuston) – Brauner 
Jura anzutreffen. Einzig der südöstlichste Hüfinger Gemarkungsteil, der zur Wutach hin 
hoch aufragende Sporn mit Namen „Scheffheu“ bildet in diesem Naturraum den einzigen 
Bereich mit oberflächennahem Weißjura. 
 
Dieser ist hingegen charakteristisch für den Naturraum Baar-Alb (Nr. 92). Nahezu alle 
oberhalb von 8oo m ü.NN gelegenen Flächenanteile – also die Kuppen- und Plateau-
Bereiche, gehören zum Weißjura, während die darunter liegenden Hang- und Talberei-
che dem Braunjura zuzuordnen sind. 
 
Die Baar (Nr. 121) besteht aus vier geologisch unterschiedlichen Teilbereichen: 
• die Riedbaar als Schwemmlandbereich mit teilweisem Vorkommen von Mooren (An- 

und Niedermooren)  
• die Lias-Keuper-Platten entsprechend der Namensgebung dem Schwarzen Jura 
• der westliche, als Muschelkalkrücken bezeichnete Teilnaturraum ist dem Oberen Mu-

schelkalk zuzuordnen mit im Bereich der Eintalungen zutage tretenden Bereichen des 
darunter liegenden Mittleren, im Einzelfall auch Unteren Muschelkalks 

• das südlich der Riedbaar gelegene Vorland der Baar-Alb entspricht geologisch etwa 
dem Alb-Wutach-Plateau um Mundelfingen: bestandsbestimmend ist der ungeglieder-
te Keuper/ Gipskeuper, der nach Osten in den Schwarzen und hangaufwärts den 
Braunen Jura übergeht. 

 
 
3.3 Böden  
 
Die Böden des Untersuchungsgebietes werden weitgehend intensiv genutzt. Die Wald-
flächen sind zugunsten agrarischer Nutzung auf Steilhänge, Kuppen und wenig fruchtba-
re Standorte begrenzt.  
 
Das vorhandene geologische Potential lässt nur die entsprechende Bodenbildung zu. 
Aus den Serien des Keupers, der Kalksteine und des Mergels bilden sich Rendzinen, 
Kalkverwitterungslehme und z.T. vernässende Tonböden. Die Talfüllungen werden ins-
besondere von Parabraunerden und Auengleyen gebildet. Mit Ausnahme der Buntsand-
steinböden im westlichen Planungsgebiet handelt es sich durchweg um basen- bzw. car-
bonatreiche Ausgangsgesteine, die im Hinblick auf die Bodenbildungsfaktoren als güns-
tig zu bezeichnen sind.  
 
Vorherrschend sind mittlere und schwere Bodenarten. Ausnahmen bilden die Flussauen 
und die Riedbaar: hier sind auch sandige und kiesige Böden im Einzelfall anzutreffen 
sowie in überstauenden Schichten Moorbildungen zu verzeichnen. 
 
Die Bearbeitbarkeit und damit ackerbauliche Nutzung der schweren Böden (Ton und 
Lehme) ist im Zuge des beachtlichen Energieeinsatzes für die Lebensmittelproduktion 
durch Maschinen und deren Betriebsstoffe nicht als landwirtschaftliches Problem anzu-
sehen. Demgegenüber bewirken trockene Sommer wie im Jahr 2003 und beginnend 
2005 erhebliche Schäden durch Kontraktionen des Bodengefüges. In 2005 war bereits 
der trockene Juli ausreichend, um z.B. auf drainierten Niedermoorstandorten östlich der 
ehemaligen Mülldeponie den Maisanbau in Richtung 50 – 60%igen Ertragsausfall zu 
bringen.  
 
Die Nährstoffversorgung ist insgesamt als gut bis mittel zu bezeichnen. Lediglich im Na-
turraum Südöstlicher Schwarzwald (Nr. 154) fehlt vor dem Hintergrund des Buntsand-
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steins als Ausgangsformation der Kalk und es können daher gewisse Mangelerschei-
nungen und Bodenversauerungen auftreten. 
 
 
3.4 Wasserhaushalt  
 
Grundwasser 
 
Die Städte im Planungsgebiet werden mit Trink- und Brauchwasser überwiegend aus 
dem Grundwasser versorgt. Es wird in Brunnen gefördert oder tritt in Quellen aus. Ent-
sprechend den geologischen Verhältnissen lassen sich bei Verteilung, Ergiebigkeit und 
Zusammensetzung des Grundwassers Unterschiede feststellen. Die tiefer gelegenen 
Landschaftsausschnitte der Riedbaar sind im Allgemeinen reich an Grundwasser durch 
die umfänglichen Kies- und Schottertalfüllungen der Baarhochmulde im Gegensatz zu 
den höher gelegenen Landschaftsbereichen z.B. des Oberen Muschelkalks oder des 
Weißjuras. 
 
Die Donaueschinger Trinkwasserversorgung wird überwiegend die Gutterquelle am östli-
chen Ortsrand in der Riedbaar gedeckt. Die Stadt Hüfingen bezieht den größten Teil ih-
res Trinkwassers aus den Schaafäckerquellen am Rand der Riedbaar. Lediglich Bräun-
lingen weist eine weit gestreute Trinkwasserversorgung auf, die über 20 Einzelquellen 
umfasst. 
 
Fließgewässer  
 
Die Vorfluter im Planungsgebiet sind Brigach, Breg und Donau und werden durch zahl-
reiche kleinere Gewässer ergänzt, die ein Spiegelbild einerseits der nicht geringen Nie-
derschläge im Planungsgebiet darstellen, aber gleichzeitig die Versickerungsfähigkeit 
verschiedener geologischer Formationen und darüber liegender Bodenschichten ent-
sprechen. 
 
 
3.5 Klima 
 
Großklimatisch gehört Deutschland in den Bereich der warmgemäßigten, feuchten Kli-
mazone. Dazu gehören verhältnismäßig ausgeglichene Temperatur- und Niederschlags-
verläufe mit verhältnismäßig geringen Amplituden. Niederschläge sind zu allen Jahres-
zeiten zu verzeichnen, so dass die Vegetationszeit vom Jahresgang der Temperaturen 
bestimmt wird. 
 
Die im Planungsraum vorherrschenden Bedingungen des Regionalklimas sind jedoch 
eher der kontinentalen Klimazone zuzuordnen, d.h. mit ausgeprägten Extremen wie 
sehr kalte Winter und heiße Sommer. 
Ursächlich dafür sind 
• die Lage auf der kalten Ostabdachung des Schwarzwaldes mit freier Anströmung der 

Nord- und Ostwinde 
• die Höhenlage sowie die damit im Zusammenhang stehende nächtliche Ausstrahlung 
• hoher Anteil Nass- und Feuchtgrünland und verbreitet feuchte bis nasse Böden der 

Waldgebiete 
• Kaltluftstausee Baarhochmulde durch Talverengung am Wartenberg bei Gutmadin-

gen 
 
Die Baarhochmulde selbst ist damit sogar als stark montan-kontinentale „Klimainsel“ 
charakterisiert und eingestuft. 
 
Deutlich zu erkennen ist aber, dass der globale Klimawandel hierbei dramatische Verän-
derungen nach sich ziehen kann: innerhalb der letzten 10 Jahre mussten die 6 wärmsten 
Sommer seit Erfassung der Wetterdaten in Deutschland zur Kenntnis genommen wer-
den; besonders eindrücklich ist der Sommer 2003 als – nach Aussagen der Klimafor-
scher, in Zukunft häufiger zu erwartendes Extrem mit mehrmonatiger Trockenheit und 
erheblichen Ertragseinbußen der Land- und Forstwirtschaft festzuhalten. Dabei wurden 
die Langzeitschäden insbesondere der Forstwirtschaft noch nicht quantifiziert. 
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Ein anderes Extrem sind die zunehmenden Windstärken bei Sturmereignissen sowie die 
in bisheriger Verteilung gleichmäßig und großflächig auftretenden Niederschläge festzu-
stellen, die heute oftmals sintflutartig auf kleine Teilbereiche und Landschaftsstriche nie-
dergehen. 
 
 
3.6 Vegetation  
 
Potentielle natürliche Vegetation  
 
Die potentielle natürliche Vegetation (PNV) ist diejenige Vegetation, die sich - unter den 
gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen - langfristig entwickeln würde, wenn der 
antropogene Einfluss ausbleiben würde. Die PNV im Planungsgebiet setzt sich vorwie-
gend aus folgenden Waldgesellschaften zusammen:  
 
• im Bereich des Naturraumes Südöstlicher Schwarzwald (Nr. 154) überwiegend rei-

cher Hainsimsenwald-Buchen-Wald im Wechsel mit Waldmeister- bzw. Perlgras-
Buchenwald, z.T. von Osten einstrahlend reicher Hainsimsen-Buchen-Wald mit See-
gras. 

• im Bereich des Oberen Muschelkalk-Rückens zwischen Riedbaar und Buntsand-
stein-Schwarzwald wäre naturgemäß ein artenreicher Tannenmischwald. 

• die Riedbaar selber mit einem Traubenkirschen-Erlen-Eschen-Auwald 
• mehr oder weniger offene Niedermoorkomplexe  
• im übrigen Bereich der Lias-Keuper-Platten, des Alb-Wutach-Gebietes (Nr. 120) der 

Labkraut-Tannenwald und auf den Weißjura-Höhen der Baar-Alb (Nr. 92) ist der 
Seggen-Buchen-Wald oder Platterbsen-Buchen-Wald anzutreffen 

• auf Parabraunerden und Braunerden in Auebereichen auch Erlen-Eschen-Wald 
kleinflächig im Bereich von Gewässern und anmoorigen Bereichen 

 

Reale Vegetation  
 
Durch Siedlungstätigkeit und intensive landwirtschaftliche sowie forstwirtschaftliche Nut-
zung sind von der PNV nur noch begrenzte Anteile zu finden. Die reale Vegetation wird 
heute weitgehend von Ackerfrüchten und Wiesen bestimmt, Reste der natürlichen Vege-
tation finden sich auf in den schluchtartigen Eintalungen von Gauchach und Aubach so-
wie die Buchenwälder auf der Länge bei Fürstenberg. Z.T. finden sich auch an trockenen 
Südhängen noch relativ naturnahe Waldbestände. 
 
Im Zusammenhang mit dem sehr heftigen Sturm „Lothar“ kurz vor der Jahrtausendwende 
wurden die weit verbreiteten Fichtenkulturen z.T. großflächig zerstört. Dadurch ist nun 
sehr viel rascher eine naturnahe Wiederbewaldung eingeleitet. Dies wird über die Forst-
einrichtungswerke unterstützt, nachdem erkannt wurde, dass diese großflächigen Mono-
kulturen zur Bodenversauerung neigen und die Krankheits- und Schadensanfälligkeit 
deutlich höher als bei naturnahen Beständen anzusetzen ist.  
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4. Landschaftspotenziale 
 

4.1 Schutzgut Boden  (Plan 1) 
 

Der Boden ist in das komplexe Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes eingebunden und 
wirkt sich in vielfältiger Weise auf andere Naturgüter aus. Die Ansprüche einer intensiven 
Industrie-, Agrar- und Siedlungswirtschaft haben sich in der jüngsten Vergangenheit        
enorm gesteigert. 
 
Bodenfunktionen 
 
Der Boden ist ein nicht vermehrbares Gut. Daher bedarf er als unsere, des Menschen 
und  anderer Lebewesen Lebensgrundlage eines besonderen Schutzes seiner drei über-
geordneten Funktionen, wie sie im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG vom 
17.03.98, zuletzt geändert am 09.09.01) wiedergegeben sind: 
⇒ die natürliche Funktion 

- als Lebensgrundlage für Mensch – Tier –Pflanze – Bodenorganismen  
- als Bestandteil des Naturhaushaltes, insbes. der Wasser- + Nährstoffkreisläufe 
- als Medium für Abbau, Aufbau, Ausgleich gegenüber stoffliche Einwirkungen auf-

grund seiner Filter-, Puffer- und Stoffveränderungseigenschaften, insbesondere 
auch zum Schutze des Grundwassers   

⇒ die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie als 
⇒ Nutzungsfunktionen in der Form als  

- Rohstofflagerstätte 
- Fläche für Siedlungswesen, Infrastruktur und Erholung 
- Standort für forst- und landwirtschaftliche Nutzung 

 
Aus diesen vielfältigen Funktionen sind in Karte 1 dargestellt  
1. die Lebensraumfunktion von Böden und ihr Biotopentwicklungspotential in Form 

Vorrangbereiche mit sehr hoher Wertigkeit (Bodenzustandsbericht Schwarzwald-
Baar 2005, LUBW); ergänzend sind die Bodenzahlen < 20 und die Bodenzahlen von 
20 – 27 der Reichsbodenschätzung mit aufgeführt, da sie in hohem Maße ergän-
zende Auskunft zu hochwertigen, weil extremen Vegetationsstandorten Auskunft 
geben. 

2. die Bodenzahlen als Ausdruck der Standortqualität für Kulturpflanzen mit folgender 
Einschätzung:  
− Hohe Standortgüte mit Bodenzahlen zwischen 41 und 60 
− Sehr hohe Standortgüte mit Bodenzahlen größer 60 

3. die Bedeutung für den Wasserhaushalt mit den Vorrangbereichen gemäß des Bo-
denzustandberichtes Schwarzwald-Baar (LUBW 2005). 

4. Rote Liste der natürlichen Böden, hier An- und Niedermoore (LUBW 2005). 
5. der Rohstoffvorrangbereich für Kies entsprechend dem Regionalplan Schwarzwald-

Baar-Heuberg 2003. 
 
Im Hinblick auf die Beurteilung der geplanten Bauflächen wurde in Ortsrandlagen auf die 
Reichsbodenschätzung abgestellt, die mit Ausnahme des südlichen Bereiches des GVV-
Gebietes flächendeckend vorhanden ist. 

 
Eine differenzierte Darstellung der Gesamtgemarkung im Hinblick auf die alle Boden-
funktionen ist flächendeckend grafisch zu umfangreich. Die weiteren Bodenfunktionen 
sind im GIS-System vorhanden und können jederzeit abgerufen werden.  
 
Nach dem Bodenzustandsbericht Baar (LUBW 2005) gibt es eine Einstufung aggregierter 
Bodenfunktionsräume in folgender Rangfolge 
1. Vorrangflächen für den Bodenschutz 
2. Vorbehaltsflächen für den Bodenschutz 

− Sehr hohe Filter und Pufferfunktion eigenständig ausgewiesen 
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3. Flächen mit mittlerer Bedeutung für den Bodenschutz 
− Eigenständig ausgewiesen hohe Filter- und Pufferfunktion  

4. teilweise bzw. gering bedeutend für den Bodenschutz 
 

Eine Zuordnung im Außenbereich der Gemeinde lässt erkennen: 
1. als Vorragflächen für den Bodenschutz sind eingestuft die im Plan 1 dargestellten 

Vorrangbereiche für die Lebensraumfunktion der Böden und in der Bedeutung für den 
Wasserhaushalt 

2. als Vorbehaltsflächen für den Bodenschutz werden angegeben (ohne Darstellung in 
Plan1) 
− die südöstlich der L171 zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen gelegenen 

Freiflächen bis an die Waldgrenzen des Grottenbachtales und der Wutach 
− der Muschelkalkhöhenrücken zwischen Bräunlingen und Döggingen einschl. 

Hammeltal bis zur Eisenbahnlinien bis zur Eisenbahnlinie Donaueschingen – 
Neustadt (ohne die Steillagenbereiche im Norden zum Brändbach) 

− die Offenlandflächen westlich des Vorrangbereiches bei Bruggen bis zum Brug-
gener Wald im Westen, der Bereich nördlich Waldhausen beidseits der K5740 
zwischen dem Y-artigen Vorrangbereich und dem westlichen Waldrand 

− Fläche nördlich Bräunlingen zwischen der Gemarkungsgrenze zu Hüfingen und 
dem Vorrangbereich Lebensraumfunktion am Schellenberg 

− nördlich Wolterdingen die östlich Hälfte des zwischen L181 und östlicher Vor-
rangfläche des Weiherbachtals gelegenen Offenlandes 

− westlich Donaueschingen nördlich des Sanatoriums zwischen Waldrand und be-
stehendem Ortsrand 

− die östliche Hälfte des Muschelkalkhöhenrückens zwischen Brigach und Breg 
nördlich Aufens 

− vom nördlichen Ortsrand Donaueschingens nach Norden bis auf Höhe des 
Schorren (Hochpunkt 751,8 m ü.NN) und nach Osten bis zur Römerstraße 

 
Damit sind klar die aus Bodenschutzsicht wertvollsten Zonen herausgearbeitet und für 
den weiteren Planungsprozess nutzbar erläutert. 
 
 
Landbauökologische Standorteignung/ Agrarökologie 
 
Die besten Flächen unter den landbauwürdigen Flächen befinden sich im Bereich der 
Stadt Hüfingen (Siedlungsgebiet) und ihrem Umfeld, nördlich Donaueschingen, bei Fürs-
tenberg in des Talauen, bei Bräunlingen-Bruggen und nordöstlich Waldhausen sowie in 
uneinheitlicher Splitterstruktur im Umfeld des Orchideenwaldes Rauschachen/ Deggen-
reuschen. 
 
Nach der agrarökologischen Gliederung Baden-Württemberg gehören die Bereiche zu 
folgenden qualitativen Kategorien: 
− Ackerbau mit vorwiegend mittlerer bis geringer Eignung kennzeichnet die überwie-

gend bewaldeten, z.T. mit landwirtschaftlichen Nutzflächen durchsetzten Bereiche 
des Oberen Muschelkalkrückens nordwestlich und westlich Donaueschingens und 
südwestlich Bräunlingens. 

− Grünland mit vorwiegend mittlerer bis geringer Eignung kennzeichnet die Talauen der 
Brigach bis Donaueschingen und der Breg bis Hüfingen (flussabwärts betrachtet). Die 
Lias-Keuper-Hangstufen bei Aasen und Pfohren, der Niederungsbereich südlich des 
Flugplatzes bis nach Pfohren ziehend, die Moorgebiete Birkenried und Mittelmeß, 
Wuhrholz, bei der ehemaligen Mülldeponie und die östlich Mundelfingen gelegenen 
Flächen. 

− Als landbaulich schwierige Standorte gilt aus dem Plangebiet das Gauchachtal. 



Landschaftsplan GVV Donaueschingen  26 

Landsiedlung  Baden - Württemberg  GmbH  Stand 16.09.06 
 

− Alle übrigen Bereiche werden für Ackerbau und Grünland mit vorwiegend mittlerer bis 
guter Eignung eingeschätzt, interessanterweise auch die westlich um die Rodungsin-
sel von Hubertshofen und Mistelbrunn herum gelegenen Waldungen. 

 
Erosionspotential 
 
Die natürliche Erosionsanfälligkeit der Böden hängt ab von der Bodenart, vom Humus-
gehalt und von der Steinbedeckung. Neben der natürlichen Erodierbarkeit der Böden 
wird die natürlich bedingte Erosionsfähigkeit beeinflusst durch Hangneigung und –länge 
sowie durch die Niederschlagsverhältnisse. Die natürlich bedingte Erosionsgefährdung 
wird weiterhin beeinflusst durch die Bewirtschaftungsweise im Rahmen der land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung sowie durch spezielle Erosionsschutzmaßnahmen. 
 
Die Erosionsgefährdung kann errechnet werden mit der allgemeinen Bodenabtragsglei-
chung (ABAG), in der die o.g. Faktoren, die die Erosionsgefährdung beeinflussen, ent-
halten sind. Die Größen dieser Faktoren bedürfen einer komplizierten Berechnung. Es 
gibt jedoch Tabellen mit Durchschnittswerten für die verschieden Verhältnisse, aufgrund 
derer sich brauchbare Ergebnisse relativ einfach ablesen lassen. 
 
Der Bodenabtrag als Ergebnis der Erosion bzw. der Erosionsgefährdung ergibt sich aus 
der Multiplikation der o.g. Faktoren, d.h. je größer der einzelne Faktor ist, umso mehr 
trägt er zum Bodenbetrag bei. Die aus dem sog. K-Faktor (Bodenerodierbarkeitsfaktor in 
Abhängigkeit von Bodenart und –entstehung) sowie den LS-Faktor (Topographiefaktor 
in Abhängigkeit von Hanglänge und Hangneigung) ermittelbare Erosionsanfälligkeit der 
Flächen über 9 % Hangneigung ergibt vor allem in folgenden landwirtschaftlich genutz-
ten Bereichen eine erhöhte Einstufung bzgl. der Erosionsanfälligkeit: 
− großflächigem Nordabhang zwischen Fürstenberg und Neudingen-Gnadental sowie 

um den Fürstenberg herum 
− kleinflächig nördlich und südlich von Döggingen, südöstlich Mundelfingen, südlich 

Behla, nördlich Wolterdingen und westlich Bräunlingen um den Triberg herum 
  
Die Erosionsgefährdung wird auf den erosionsanfälligen Flächen z.T. dadurch gemindert 
bzw. unbedeutend, dass diese Flächen mit Wald bestockt oder als Dauergrünland ge-
nutzt sind. 
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4.2 Schutzgut Wasser (Plan 2a) 
 
Grundwasser 
 
Die Grundwasservorkommen des Planungsgebietes werden in Hinblick auf ihre Emp-
findlichkeit gegenüber Verschmutzung, Einschränkung der Neubildungsrate und Grund-
wasserabsenkung sowie in ihrer Bedeutung für die Wasserversorgung dargestellt. 
 
In der Plankarte sind die genutzten Grundwasservorkommen in Form von Quellen und 
Tiefbrunnen mit ihren jeweiligen Einzugsbereichen, den Wasserschutzgebieten darge-
stellt. Im Einzelnen handelt es sich  
für die Donaueschinger Trinkwasserversorgung um 
1. die „Gutterquelle“ südöstlich Donaueschingens gemäß Verordnung vom 25.1.1977, 

deren Einzugsgebiet leicht nach Nordosten, vor allen Dingen aber in Form einer 
dreieckigen Zipfelmütze Richtung Südwesten bis nach Döggingen reicht  

2. die Fassung „Entenfang“ nördlich Donaueschingens an der Gemarkungsgrenze mit 
Verordnung vom 1.7.1993. 

3. die „Weiherbachquellen“ nördlich Wolterdingen in der Aue des Weiherbaches gele-
gen mit nach Osten mäßiger, nach Westen dagegen sehr umfassender Ausdehnung 

4. die zahlreichen Quellen des Wasserschutzgebietes „Oberholz“ nördlich Hubertsho-
fen und Mistelbrunn. 

 
Für die Hüfinger Trinkwasserversorgung um 
5. die „Schaafäckerquelle“ westlich Hüfingens (alte Verordnung vom 30.10.1979), de-

ren Abgrenzung fachtechnisch z.Z. überarbeitet wird aufgrund der erfolgten Nieder-
bringung einer weiteren Bohrung zur Trinkwasserfassung; Darstellung der fachtech-
nisch abgegrenzten, neuen WSG-Zonen 

6. die Quelle „Am Schächer“ östlich des Fürstenbergs mit Verordnung vom 7.8.1975 
und relativ kleinflächigem Einzuggebiet 

 
Für die Bräunlinger Trinkwasserversorgung um 
7. die „Ebermannquelle“ als Tiefbohrung westlich im Ortsrandbereich von Bräunlingen, 

die 2005 mit einer neuen Tiefbohrung und Fassung versehen wurde und z.Z. fach-
technisch abgegrenzt und für eine neue Rechtsverordnung vorbereitet wird, mit 
großräumigem Wasserschutzgebiet nach Süden bis Döggingen reichend und nach 
Westen bis Unterbränd 

8. der Tiefbrunnen „Im Ried“ zwischen Bräunlingen und Waldhausen mit weit nach 
Westen reichenden Einzugsgebiet der Wasserschutzzone III gemäß Verordnung 
vom 19.12.1973 

9. die Quellfassungen „Gauchachtal“ nordwestlich von Döggingen mit Einzugsbereich 
nach Norden bis etwa auf die Höhen des Muschelkalkrückens 

10. die Quellen „Kennerbachquellen“ zugunsten der Stadt Löffingen an der oberen Gau-
chach zwischen Waldhausen und Dittishausen mit außergewöhnlich großflächiger 
Wasserschutzzone II 

11. die „Unteren Habseckquellen“ südlich Hubertshofen mit Wasserschutzgebietszone 
zwischen Bruderbächle und dem Waldrand Richtung Hubertshofen 

12. den „Oberen Habseckquellen“ zwischen Bruderbächle und Unterbränd 
13. die Quellen „Zum Bruderbrunnen“ zwischen Mistelbrunn und Oberbränd 
14. die „Mistelbrunnerquelle“ zwischen Mistelbrunn und Bubenbach 
15. die Quellen „Am Hirschplatz“ östlich Oberbränd  
16. die Quellen „Hagenmatte“ südlich Bubenbach  
17. die Bruggener Quelle nördlich Bräunlingens, die lediglich fachtechnisch abgegrenzt 

sind. 
 

Damit wird zweierlei klar 
− Die Schüttmengen im Bereich der Riedbaar bauen auf dem sehr ergiebigen und hoch-

wertigen Grundwasserkörper in mächtigen Talfüllungsschottern der Riedbaar auf. 
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− Dem gegenüber stehen die mit deutlich geringeren Schüttmengen ausgestatteten 
Quellen westlich von Waldhausen – Wolterdingen, nämlich die Quellen des Oberen 
Buntsandsteins, wofür Bräunlingen und Wolterdingen jeweils 12 oberflächennahe 
Quellen erfasst und in die Trinkwasserversorgung eingebunden hat. Bei Bräunlingen 
ist dies daher von wesentlicher Bedeutung, da mit den Bruggener- und Gauchachtal-
quellen stark kalkhaltiges Rohwasser durch die Zumischung des sehr weichen Roh-
wassers aus dem Buntsandstein im Härtegrad deutlich abgesenkt werden kann. 

 
Die Bedarfsdeckung im Plangebiet erfolgt somit aus lokalen Wasservorkommen und 
macht eine Fernwasserversorgung entbehrlich. 
 
Nach Aussagen der Wasserwirtschaft wäre hilfreich, eine Risikostudie in Auftrag zu ge-
ben: während bei Problemen jeweils der Hüfinger oder Donaueschinger Wasserversor-
gung eine Verbindungsleitung notfalls freigegeben werden und damit ein Verbund her-
gestellt werden kann, ist die Bräunlinger Wasserversorgung eigenständig und im Notfall 
nicht abgesichert. Eine Risikostudie könnte in diesem Zusammenhang Abwägungs-
grundlagen erstellen, ob das denkbare Gefahrenpotential eine derartige Investition 
rechtfertigt. 
 
Insgesamt kann von einer sehr hohen Qualität der Trinkwasseraufbereitung ausgegan-
gen werden; dies als Stand im Landesvergleich. 
 
Zu ergänzen ist, dass die im Oberen Buntsandstein gelegenen Quellen weit überwie-
gend durch bestehende Waldgebiete relativ gut geschützt sind, dies gilt auch für die 
Quellen im Muschelkalkgebiet. Die Tiefbrunnen hingegen haben Einzugsbereiche, die 
wie z.B. die Gutterquelle oder auch der Tiefbrunnen Schaafäcker nicht nur durch Biozi-
deinsatz und potentiell unsachgemäße Dünung als Risiko zu bezeichnende landwirt-
schaftliche Nutzflächen umfassen, sondern sogar große Siedlungsteile in diese Bereiche 
eingeschlossen sind. 
 
Deckschichten über Grundwasserleitern verzögern die Infiltration aus den oberirdischen 
Einzugsgebieten. Für die Quellen im Planungsgebiet wurde das oberirdische Einzugs-
gebiet eingetragen, um die räumliche Ausdehnung des Neubildungsgebietes darzustel-
len. Die Einzugsgebiete sind unterschiedlich groß, die Neubildungsrate und die Empfind-
lichkeit der Grundwasserleiter hängen im Wesentlichen von der Ausbildung der Deck-
schichten ab. Diese kann im Planungsgebiet auf kleinem Raum stark variieren. 
 
Als Flächen mit geringen Flurabständen wurden nur diejenigen Bereiche gewählt, in de-
nen auf Geringleitern stauende Verhältnisse auftreten. Die größten Flächen finden sich 
in den höheren Lagen des Oberen Buntsandsteins in den westlichen Waldgebieten 
Bräunlingens und Donaueschingens. Hinzu treten die Oberflächenbereiche der Opali-
nuston-geprägten Böden östlich Mundelfingen und südlich des Unterhölzer Waldes. 
Hohe Grundwasserstände sind weiter in den Auelagen der Fließgewässer anzutreffen. 
Im Zuge des Breg- und Brigachtales, des Bränd- und des Wolfsbaches und wären natür-
licherweise auch in den zahlreichen der Riedbaar zuströmenden Bäche und Gräben an-
zutreffen. Kleinflächig bis hin zu Vermoorungen treten sie insbesondere an den Hangla-
gen vor allem südlich der Riedbaar sowie der Eintalungen der größeren Fließgewässer 
einschließlich der Gauchach auf. Ableitungsmaßnahmen zur Melioration dieser Flächen 
wirken sich auf die Abflussregime der Oberflächengewässer aus. 
 
Die Forstverwaltung weist die Wälder, die in Wasserschutzgebieteszonen für Trinkwas-
serfassungen liegen als Wasserschutzwald aus. Die Darstellungen im Plan 2 veran-
schaulichen allerdings nicht mehr denzeitgemäßen Stand, der die neuen fachtechni-
schen Abgrenzungen noch nicht in allen Fällen berücksichtigt hat. 
 
Oberflächengewässer 
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Hauptvorfluter des Planungsgebiets sind Brigach und Breg und in Kombination die Do-
nau sowie die Gauchach. Hinzu kommen eine beträchtliche Anzahl zufließender kleine-
rer Gewässer, die zum einen die stauenden Verhältnisse im Untergrund der Formation 
des Oberen Buntsandsteins und zum zweiten auf die stauenden Schichten des Braunen 
und Schwarzen Jura zurückzuführen sind. Als vorbildlich ist die im Planungsgebiet von 
allen drei Städten nahezu flächendeckend erstellte Gewässerstrukturgütekartierung über 
den naturnahen Zustand der Gewässer anzumerken. Damit ist eine ausgezeichnete 
Grundlage zur Erfüllung der Wasserrahmenrichtlinie gegeben, die bis 2012/ 2015 die 
Herstellung eines guten Zustandes an den Fließgewässern zum Ziel hat. 
 
 
 Retentionsräume 
 
Ausgehend von dem mit erheblichen Schäden verbundenen Hochwasser im Februar 
1990 in Bräunlingen, Hüfingen und Donaueschingen sowie donauabwärts wurde einer-
seits die Bedeutung der Freihaltung von Retentionsräumen für den Hochwasserschutz 
letztendlich auch in eine neue Gesetzesgrundlage gefasst. Zum andern haben die be-
troffenen Städte wenn möglich lokale Maßnahmen ergriffen, wie etwa die Stadt Bräun-
lingen mit der Schaffung einer Flutmulde ergänzend zum Abflussquerschnitt der Breg. 
Die Vorsorgepflicht des Landes Baden-Württemberg für Hochwasserschutz mit einer 
wiederkehrenden Jährlichkeit von bis zu 100 Jahren hat nach weiteren Hochwasserer-
eignissen der letzten 15 Jahre zur Planfeststellung und im Sommer 2006 zum Baube-
ginn des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Wolterdingen geführt. Dessen Wirkung 
wird nach den Modellberechungen der Universität Karlsruhe Schutzfunktion zur Minde-
rung zu erwartender Hochwasserpegel bis in den Riedlinger Raum entfalten. Gleichwohl 
ist damit die Wahrung der Überschwemmungsgebiete als natürliche Rückhaltebereiche 
in den Flussauen keinesfalls hinfällig geworden, da Überschwemmungen der Talauen 
nicht nur als Gefährdungsmoment zu sehen sind, sondern gleichzeitig auch ein wichtiger 
Faktor für zahlreiche Lebensräume, Tiere und Pflanzen und – was selten bedacht wird, 
auch zur Auffüllung von Grundwasservorräten und damit für die Trinkwassernutzung un-
erlässlich sind. Daraus folgt, dass das HRB Wolterdingen bzw. seine Steuerung Über-
schwemmungen zur Aufrechterhaltung natürlicher Funktionen zuzulasssen hat. 
 
 
Stillgewässer 
 
Im Planungsgebiet sind keine natürlichen Seen vorhanden. Sie sind durchweg künstlich 
durch Menschenhand angelegt worden wie die Riedseen durch Kiesgewinnung, der 
Kirnbergsee mit dem Ziel der Wasserkraftnutzung und der Unterhölzer und Wolterdinger 
Weiher zur Fischzucht. 
 
Natürliche Stillgewässer kamen ursprünglich im Bereich von Altarmen an den Mäandern 
von Brigach, Breg und Donau sowie in Sumpfgebieten und (Nieder-)Mooren der Ried-
baar vor. Auch die im Buntsandsteingebiet gelegenen Moore weisen heute noch – zum 
Leidwesen mancher Mitbewohner aufgrund der günstigen Vermehrungsbedingungen für 
Mücken in manchen Jahren, alljährlich mehr oder weniger dauerhafte „Kleinst-
Stillgewässer“ auf. 
 
 
Moore 

 
Im Planungsgebiet finden sich von den drei möglichen Moortypen – Hochmoor, Über-
gangsmoor und Niedermoor, die beiden letzteren. 
Niedermoore kommen im Bereich der Talauen vor wie z.B. im NSG Birkenried-Mittelmeß, 
an der Stillen Musel an der Gemarkungsgrenze zu Bad Dürrheim, südlich der Riedseen 
im Wuhrholz (bestehender Wald); die ehemalige Kreismülldeponie wurde in einer Un-
landfläche eines Niedermoores angelegt und es bestehen heute nur noch Relikte direkt 
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angrenzend sowie in eingetalten Bereichen weiter östlich und im Brändbachtal westlich 
Bräunlingens. 
Die Niedermoore entstehen durch geringe Flurwasserabstände zumeist über stauenden 
Untergrundschichten (Tonen, Lehmen) und speisen sich über Grundwasser und Nieder-
schlagswasser. Nahezu alle Niedermoore, sogar im NSG Birkenried-Mittelmeß sind im 
Zuge landwirtschaftlicher Nutzung oder Resten bestehender Flächendrainagen in ihrem 
Bestand weitestgehend zerstört bzw. degeneriert. 
Wichtigster positiver Einfluss für die Erhaltung oder Regeneration eines Niedermoores ist 
die Versorgung mit möglichst nährstoffarmem Wasser. 
 
Im Unterschied dazu sind in der Karte dargestellten Moore des Oberen Buntsandsteins 
bei Hubertshofen und Mistelbrunn als Übergangsmoore zu bezeichnen: darunter versteht 
man eine bereits deutliche Abhängigkeit von Niederschlägen im Verhältnis zur Versor-
gung mit Grundwasser. Im Extremfall – nämlich dem Hochmoor, fehlt die Grundwasser-
versorgung gänzlich und der Wasserhaushalt wird ausschließlich über die Niederschläge 
gesteuert. Auch für die Übergangsmoore im Wald gilt, dass sie im Zuge der besseren 
Bewirtschaftbarkeit in großen Teilen durch Grabenziehungen entwässert wurden und da-
her größtenteils zerstört bzw. degeneriert sind. 
 
Moore gehören zu den gefährdesten Lebensraumtypen Mitteleuropas, da sie sehr emp-
findlich auf Entwässerung (Störung des Wasserhaushaltes) und Nährstoffeintrag 
(Eutrophierung) reagieren. Die hoch spezialisierten Arten – ob Pflanzen oder Tiere, ste-
hen demzufolge allesamt auf den jeweiligen Roten Listen. 
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4.3 Schutzgut Klima (Plan 2b) 
 
Zunächst seien die wichtigsten Klimadaten aufgeführt: 
 
1. Mittlere Jahrestemperatur     6 – 7 °C 

Januarmittel unter            -2 °C 
Julimittel unter         + 16 °C 
 
Vergleichswerte: 
                        Schwarzwald  Oberes Neckartal  Schwäbische Alb 
Januarmittel - 4,0 - + 0,5 °C - 3,0 - - 0,5 °C   - 3,0 - -1,0 °C 
Julimittel  10,5 - +18 °C  15,5 – 17,5 °C   14,5 – 16,5 
°C 
 

2. Die mittlere Frosthäufigkeit beträgt 150 Tage. 
Weiter kennzeichnend sind die hohe Spätfrostgefährdung und eine überdurchschnitt-
liche Nebelhäufigkeit. In Bodennähe ist kein Monat im Jahr frostfrei. Die letztgenann-
te Beschreibung ist für die letzten 10 – 15 Jahre nicht mehr dokumentiert, möglicher-
weise in Folge des globalen Klimawandels. In der Karte ist die Frostgefährdung ein-
getragen und unterschieden in überdurchschnittliche Frostgefährdung einschl. Spät-
fröste (überdurchschnittlich gegenüber dem Baarklimatyp an sich) und die sehr starke 
Frostgefährdung im enger eingegrenzten Bereich der Flusstäler einschl. Stille Musel 
und Riedbaarbereich. 
 

3. Nebelhäufigkeit/ Talnebel in den Tallagen von  
Breg-Brigach-Donau      50 – 70 Tage 
sonst        30 – 50 Tage 
 
Nebelhäufigkeit/ Hoch- und Wolkennebel im Bereich der Schwarzwaldausläufer 
je nach Höhenlage    von 30 – 50 Tage bis über 100 Tage 
 
Die Nebelhäufigkeit weist auf stauende Verhältnisse beim sonst üblichen Luftaus-
tausch zwischen kalten und warmen/ Nieder- und Hochdruck-Luftmassen hin. Die im 
Landesvergleich hohe Zahl von durchschnittlichen Nebeltagen in den Tallagen von 
50 – 70 Tagen indiziert gleichzeitig die hohe Smoganfälligkeit in den entsprechenden 
Bereichen im Planungsgebiet der Riedbaar einschl. Stiller Musel sowie in den Einta-
lungen von Brigach und Breg im in der Karte dargestellten Ausmaß. Die Smoganfäl-
ligkeit wiederum bedeutet ein u.U. lufthygienisches Problem durch Anreicherung von 
Schadstoffemissionen aus Verkehr, gewerblicher Produktion und Energieversorgung. 
Wenn in kälteren Jahreszeiten die nur dort beobachtbare Nebelbildung zu verzeich-
nen ist, für die gleichzeitig Windstille Voraussetzung ist, so gibt es diese Wetterlage 
auch im Sommer: hier hat die Windstille einen deutlich negativen Einfluss auf Wohl-
befinden bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Kreislauferkrankungen 
usw.). 
 

4. Niederschläge 
Mittlere Jahresniederschläge      680 – 850 mm 
in den Höhenlagen am Ostrand des Schwarzwaldes westlich 
der Linie Wolterdingen/ Bräunlingen/ Döggingen   bis 900 mm 
 

5. Schneebedeckung 
Eine geschlossene Schneedecke von mehr als 0 cm zwischen 50 und 150 Tagen 
wird am Ostrand des Schwarzwaldes westlich der Linie Wolterdingen/ Bräunlingen/ 
Döggingen registriert. 20 – 40 Tage im Jahr ist eine Schneebedeckung mit mehr als 
10 cm Höhe zu verzeichnen. 
 



Landschaftsplan GVV Donaueschingen  32 

Landsiedlung  Baden - Württemberg  GmbH  Stand 16.09.06 
 

6. Sonnenscheindauer 
Bedingt durch die Lage im Leebereich des Schwarzwaldes ist die Sonnenscheindau-
er besonders in den Sommermonaten deutlich erhöht. Im Herbst und Winter reduziert 
sich jedoch in den Tallagen die Strahlung bedingt durch die Nebelhäufigkeit. 
 
Mittlere Sonnenscheindauer     ca. 1441 Stunden/ Jahr 
Höhere Sonneneinstrahlung auf Flächen über 770 m ü.NN 
 
Sonnenscheindauer/ Himmelbedeckung 
Heitere Tage mit weniger als 20% Bedeckung   29,7 im Jahr 
Trübe Tage mit mehr als 80% Bedeckung    148,7 im Jahr 
(Bezugsgröße Donaueschingen-Hubertshofen) 
 

7. Windrichtung 
Vorherrschen sind Winde aus südwestlicher Richtung. Ferner können auch West- 
und Ostwinde auftreten. In den Wintermonaten sind kalte Nordwinde vorherrschend. 
Bei Hochdruckwetterlagen können auch Windstillen eintreten, da kein ausgeprägtes 
Tal-Bergwind-System vorhanden ist. 
 
In den letzten Jahren seit etwa 2000 treten verstärkt dauerhafte und stabile Ostwind-
Wetterlagen auf, die fast durchweg mit Hochdruckwetterlagen einhergehen: im Winter 
mit Kälte, im Übergang und im Sommer mit „unnatürlicher“ Wärme bzw. Hitze ste-
chen sie vor allem mit den nahezu ausnahmslos trockenen und gleichzeitig in ihrer 
Wirkung stark austrocknenden Luftmassen hervor, wie dies im Sommer 2003 beson-
ders extrem festzustellen war. Dadurch entstanden in den vergangenen Jahren deut-
liche Niederschlagsdefizite, die sich auch in der Grundwasserneubildung und damit 
der Auffüllung der Trinkwasserreserven auswirken. 
 

8. Bioklimatische Einstufung 
Das Planungsgebiet gehört zur so genannten bioklimatischen Reizzone in abge-
schwächter Ausprägung (Landschaftsrahmenprogramm 1983), die definiert wird mit 
10 – 15 Tagen > 18°C/ Jahr und mittleren Windgeschwindigkeiten > 3,5 m/ s. Ent-
sprechend der Definition trifft dies für die höher gelegenen Bereiche im Planungsge-
biet zu, nicht dagegen für die Mulde der Riedbaar, die Eintalungen von Brigach und 
Breg und die Gauchach zu. 

 
Das lokalklimatische Wirksystem bei Inversionswetterlagen beruht auf den Funk-
tionen vor allem solcher Räume, die aufgrund ihrer Topographie, Vegetationsstruktur, 
Wasserhaushaltes und Lage die Kalt- und Frischluftentstehung begünstigen und den 
Luftaustausch zugunsten des Siedlungsgefüges verbessern : im Einzelnen beeinflus-
sen sie eine Steigerung des Luftaustauschs, einen Temperaturausgleich, eine Erhö-
hung der Luftfeuchtigkeit und die Staubfilterung positiv. Siedlungsklimatisch bedeut-
same Flächen sind daher insbesondere Frisch- und Kaltluftentstehungs- und -
abflußgebiete im Wirkungsbereich der Siedlungen – meist oberhalb gelegen, klein-
klimatisch wichtige Vegetationsflächen innerhalb bebauter Gebiete sowie Immissi-
onsschutzwälder bzw. –pflanzungen. 

 
Geländeklimatisch wirksame Oberflächenformen und Strukturen im Planungsgebiet 
bilden in erster Linie die Riedbaar und die einfließenden Talungen von Brigach und 
Breg als Luftleitbahnen.  
 
Höchste Bedeutung als Kaltluftentstehungsflächen kommt allen Grundwasser gepräg-
ten Landschaftsbereichen zu als da sind: 
− die feuchten Auen der Brigach, Breg und der Riedbaar sowie ergänzend des 

Brändbaches 
− die Waldungen des Oberen Buntsandsteines östlich der Linie Wolterdingen/ 

Bruggen/ Waldhausen/ Bittelbrunn 
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− in Ergänzungsfunktion die übrigen Wälder im Plangebiet die höher gelegenen 
Grünlandgebiete und Streuobstwiesen 
 

Sie alle dienen der Kalt- und Frischluftproduktion, wobei Grünland vor allem während 
der Nacht und der Wald bei Tag als Lieferant in Funktion treten kann. In der Karte 
sind dazu eingetragen die vorherrschend Stauwasser beeinflussten Böden, die be-
sondere Wirksamkeit im Hinblick auf Kaltluft- und Frischluftentstehung entfalten kön-
nen. Aus ihrer Verteilung wird die vorgenannte Bedeutung der Wälder des Oberen 
Buntsandsteins sehr gut erkenntlich. 

 
Zwischen dem so definierten Klimapotential bestehen enge Wirkungszusammenhän-
ge zum Erholungspotential (Einflüsse auf das wetterbedingte Wohlbefinden z.B. 
durch Frischluftzufuhr) und zum biotischen Ertragspotential (Beeinflussung des 
Wuchsklimas z.B. durch Kaltluftabfluss bzw. –Ansammlung, durch Sonneneinstrah-
lung und durch Abweichungen von den regionalen Temperaturverhältnissen durch 
Windexposition). 
 
Als Klimaschutzwald zur Verbesserung der lufthygienischen Situation sind im Pla-
nungsgebiet ausgewiesen die Waldungen des nördlichen Schellenbergs beginnend 
beim Sanatorium und sich T-förmig nach Norden Richtung Stadt zum Kreiskranken-
haus und nach Westen bzw. Norden für den Erholungsort Aufen erstrecken. 
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4.4 Erholung und Landschaftsbild 
 
Regional bedeutsame Erholungsgebiete 
 
Die Baar besitzt eine überregional bedeutsame Anziehungskraft als Erholungsgebiet in 
verschiedenen Funktionen. Hier wird nicht abgestellt auf die Pilze sammelnden Schwei-
zer Bürger, die im Spätsommer und Herbst alljährlich Körbeweise Pilze aus den Waldun-
gen des Oberen Buntsandsteins, d.h. den Waldungen zwischen Mistelbrunn, Bruggen, 
Wolterdingen und der westlichen Verbandsgebietsgrenze zu z.T. gewerblichen Zwecken 
mit nach Hause nehmen. Vielmehr ist an folgende herausragende landschaftlichen bzw. 
infrastrukturellen Gegebenheiten im GVV gedacht, wie  
− die Gauchach mit ihrer abenteuerlichen Schlucht und Hinführung zur noch imposan-

teren Wutachschlucht 
− der Fürstenberg mit wunderschönem Fernblick beim Aufstieg in alle Himmelsrichtun-

gen, mit Lehrpfad sowie für Gleitschirm- und Deltaflieger in einem Einzugsradius von 
bis zu 100 km 

− der Orchideenwald Rauschachen/ Deggenreuschen südwestlich Hüfingen als Natur-
schutzgebiet mit 25 Orchideenarten, Orchideen- und Kräuterlehrpfad 

− die Riedseen als Bade- und Campingseen 
− der Kirnbergsee in Unterbränd als Bade- und Surfsee einschließlich Campingplatz 

mit schönem Rundwanderweg 
− der Schellenberg nicht nur für die Bewohner der Sonnhaldeklinik, um bei klarer Sicht 

die Alpenkulisse zu genießen 
− das Heckengebiet südlich Bräunlingen mit informativem Erlebnispfad, der schon ja-

panische Delegationen faszinierte und 
− der Fürstenpark mit Donauquelle, alten Baumbeständen und Pferdekoppeln, durch-

aus mit dem Etikett „weltbekannt“ zu versehen 
 

Neben diesen herausragenden Qualitäten besitzt das Verbandsgebiet weitere, für die ört-
liche Naherholung bedeutsame Flächen. 
 
 
Regionale Grünzüge 
 
Die Regionalen Grünzüge dienen der Freiraumsicherung in dichter besiedelten Berei-
chen. Damit sollen landschaftsökologische Funktionen, solche des Landschaftsbildes 
und der Erholung gesichert werden. Dementsprechend ist i.d.R. eine Bebauung nicht zu-
lässig bzw. nur in besonderen Situationen. 
 
Die in der Karte dargestellten Regionalen Grünzüge zwischen Bräunlingen und Hüfingen, 
die Riedbaar, die Überschwemmungsgebiete entlang der Donau sowie im Brigachtal o-
berhalb Donaueschingen zwischen den jeweiligen Teilorten Aufen und Grüningen, Grü-
ningen und Brigachtal sind in dieser Richtung wichtige Elemente des Freiraumschutzes, 
wobei selbstverständlich eine kommunalpolitische Ausgestaltung gegeben ist, wenn sie 
nicht faktische Rechtsgrundsätze verstößt (z.B. Überbauung eines Überschwemmungs-
gebietes). 
 
 
Erholungswälder 
 
Neben den Besonderheiten der Oberflächenformen wird die Vielfalt der Erholungsland-
schaft des Planungsgebietes in bedeutendem Umfang auch von den Waldgebieten ge-
prägt. Gemäß dieser Bedeutung sind nicht unerhebliche Teile der öffentlichen Wälder 
nach der Waldfunktionenkartierung der Landesforstverwaltung als Erholungswälder nach 
§ 33 LWaldG ausgewiesen. Hierunter sind insbesondere zu nennen: 
− für Donaueschingen: 
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o die Waldungen beidseits des Grüninger Neubaugebietes am Westhang des Bri-
gachtales, die Wälder am Staffelberg/ Buchberg im Gewann „Schlechte“ sowie am 
Schellenberg und 

o zwischen Wolterdingen und Hubertshofen der Wald entlang des Reichenbächles 
sowie im Gewann “Burg“ südlich der Ortslage von Wolterdingen 

o ein kleinerer Waldabschnitt nördlich zwischen den Riedseeteilen 
o Oberholz auf den höchstgelegenen westliche Donaueschinger Gemarkungsteilen 

bis auf 940 m ü.NN 
 

− für Hüfingen: 
o als wichtigster Bereich die Waldlage um den Fürstenberg herum und 
o der Abschnitt Buchhalde angrenzend an die Bräunlinger Gemarkung südlich der 

Breg 
 

− für Bräunlingen: 
o der Schellenberg ergänzend zum Donaueschinger Erholungswald 
o die Buchhalde südlich der Breg sowie südwestlich von Bräunlingen in vergleichba-

rer Lage südlich des Brändbach das Nussbühl und nordwestlich von Bräunlingen 
der Triberg 

o die Schluchtwälder der Gauchach 
o westlich Döggingen die Waldungen im Gewann „Eulenburg“ und im Bereich Un-

terbränd eine lang gezogene Südhangzone der dortigen Waldungen nördlich Kirn-
bergsee und der Ortslage von Unterbränd. 

 
Die Erholungswälder zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Besucherzahl 
aus. Die Anziehungskraft beruht zum einen auf der guten Infrastruktur in Form von aus-
geschilderten Wanderwegen, Rastplätzen, Aussichtspunkten u.ä. und zum anderen auf 
dem Vorkommen relativ naturnaher Waldgesellschaften mit einem bedeutenden Erleb-
nispotential. 
 
 
Sichtschutzwald 
 
Die Funktion Sichtschutzwald dient der Reduktion optisch-akustischer Beeinträchtigun-
gen durch bestimmt Infrastruktur. Im Planungsraum ist nördlich Donaueschingens das 
Waldgebiet „Schorren“ östlich der Schießanlage als Sichtschutzwald ausgewiesen. 
 
 
Immissionsschutzwald 
 
Immisionsschutzwälder haben in der Waldfunktionenkartierung die Aufgabe der Abwen-
dung von Lärm und Staub von schutzbedürftigen Bereichen. Dabei kann entweder ein 
besonders schutzbedürftiges Gebiet/ Objekt zur Funktionsausweisung der umgebenden 
Waldungen führen oder aber starke Emittenten/ Emissionsbänder Anlass der Auswei-
sung sein. Im Planungsgebiet sind folgende Immissionschutzwälder ausgewiesen: 
• nördlich Donaueschingen die zwischen Schießanlage und Siedlungsbereichen von 

Grüningen und Aufen gelegenen Wälder (relativ kleinflächig) 
• die Wälder östlich des Sanatorium Sonnalde am Schellenberg (westlich Donau-

eschingen) sowie 
• die Wälder westlich und östlich des Erholungsortes Aufen aus Vorsorgegründen 
• im Bereich der B31 östlich Hüfingen sind nördlich und südlich zwei Wälder (Berchen-

wald und Wuhrholz) als Schutz für Wohnsiedlung der Stadt Hüfingen westlich und der 
Freizeitbereich der Riedseen nördlich vor möglichen Emissionen der nunmehr abge-
schlossenen Mülldeponie ausgewiesen 

• die beiden Wälder Wuhrholz südlich und der kleinflächigere Teil nördlich der Ried-
seen bestehen auch in ihrer Schutzfunktion des Freizeitbereichs der Riedseen ge-
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genüber einerseits der B31 und andererseits der Bahnlinie Donaueschingen Kon-
stanz 

• westlich Döggingens besteht eine Schutzwaldausweisung südlich der Sportanlagen 
als Schutz vor den Emissionen der B31 

 
  
Strukturreiche Gebiete 
 
Ein wesentliches beachtliches Erlebnis- und Erholungspotential der Landschaft liegt in 
den so bezeichneten „strukturreichen Gebieten“, die sich u.a. durch eine reiche Ausstat-
tung mit Feldgehölzen, Bachläufen, Streuobstwiesen und gut abgetrauften Waldrändern 
auszeichnen. 
 
Besonders sind hierunter die gut erhaltenen Streuobstgürtel um die Ortslagen von Fürs-
tenberg, Hausen vor Wald, Mundelfingen, Döggingen und Hubertshofen zu nenne, die in 
aller Regel auch als Biotope schutzwürdig sind. Gute Naherholungsfunktionen besitzen 
davon insbesondere die Flächen bei Fürstenberg. Sehr landschaftsbild- und erlebnis-
wirksam treten darüber hinaus die Streuobstwiesen im Bereich Hubertshofen, Döggin-
gen, Hausen vor Wald und Mundelfingen in Erscheinung. 
 
  
Schwerpunkte weiterer strukturreicher Gebiete – abgesehen von den nachfolgend noch 
extra benannten landschaftsprägenden Fließgewässerabschnitten und ergänzend zu den 
überregional bedeutsamen Erholungsgebiete (s. oben) sind zu nennen: 
- der Auenberg zwischen Hausen vor Wald und Döggingen 
- die breite Aue westlich der Breg zwischen Wolterdingen und Bruggen im Bereich des 

Radweges 
- der südliche Ortsrand von Döggingen im Gewann „Gehrenhag“ 
- die südlich Mundelfingen gelegene Jungviehweide 
- der Offenlandbereich direkt angrenzend an den Waldrand der Länge zwischen Fürs-

tenberg und Gnadental (leider Nordhang) 
- der Golfplatz bei Aasen und die südlich angrenzende, aufgeforstete Keuperstufe mit 

Gehölzen und Hecken bis nach Pfohren einschl. Grünland 
- im Bereich Aasen der nördlich gelegene Katzenrain und das südliche Lechfeld 
- die Römerstraße nördlich von Donaueschingen bis zur Gemarkungsgrenze 
- die westlichen und nördlichen Hanglagen des Brigachtales beim Erholungsort Aufen 
- die Plateaulandschaft westlich und östlich Grüningens mit kleinteiliger Wald-Offenland-

Struktur 
 
 
Landschaftsprägende Fließgewässerabschnitte 
 
Flüsse, Bäche oder Bachabschnitte mit intakter Ufervegetation, u.a. mit Ufer begleiten-
den Galeriewäldern, treten in der Nah- und Mitteldistanz besonders belebend in Erschei-
nung und haben daher herausragende Bedeutung als gliedernde und vernetzende Ele-
mente im Landschaftsbild. Morphologisch unveränderte oder naturnah ausgebaute Ge-
wässerläufe sind besonders landschaftsprägend. Im Planungsgebiet sind folgende Bach-
verläufe von sehr hoher Bedeutung: 
 
- die Breg in ihren drei Abschnitten: das gesamte Tal oberhalb von Wolterdingen, der 

Abschnitt zwischen Wolterdingen und Bräunlingen sowie zwischen Bräunlingen und 
Hüfingen mit einem renaturierten Abschnitt und voll wahrnehmbarer Flussdynamik; 
hinzu kommen ausleitende Mühlkanäle 

- die Brigach nördlich Donaueschingen über Aufen und Grüningen bis zur Gemarkungs-
grenze in ihrer Gesamtheit einschl. der Talflanken 

- die Donau ab dem Zusammenfluss von Brigach und Breg über Pfohren und Neudingen 
bis zur Gemarkungsgrenze 
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- der Brändbach westlich von Bräunlingen bis Waldhausen 
- der Weiherbach bei Wolterdingen mit See und in Entwicklung befindlichen Bachgehöl-

zen sowie räumlich ausstrahlend der (privaten) Ziegleigewässer mit ihren Gehölzen 
  
Geologische Aufschlüsse 
 
Freiliegende Erd- und Gesteinsschichten sind insofern interessant, als sie einen Einblick 
in die erdgeschichtliche Entwicklung vermitteln. Interessante natürliche Aufschlüsse sind 
im Planungsgebiet im Gauchach-Wutach-Gebiet zu finden. 
 
Häufiger sind Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, von denen ein stillgelegter Gipsstein-
bruch nahe dem Posthaus in der Gauachschlucht ebenso als Klopfstelle für Hobby-
Geologen genutzt wird. Kleinere Klopfstellen sind im Brändbachtal nördlich und südlich 
von Bräunlingen eingerichtet (Buntsandstein und Muschelkalk). Zahlreiche weitere klei-
ne,  über das Planungsgebiet verteilte Entnahmestellen haben hauptsächlich Bedeutung 
als Sekundärbiotope. 
 
Vor- und frühgeschichtliche Fundstellen 
 
Beitrag der Bodenarchäologie erwünscht. 
 
Kulturhistorische Denkmale/ Bodendenkmale 
 
Kulturhistorische Bedeutung haben die historischen Bauten und Stadtanlagen von Do-
naueschingen, Hüfingen und Bräunlingen insgesamt. Darüber hinaus sind besonders be-
kannt das Römerbad in Hüfingen mit den freigelegten ehemaligen Grundrissen einer Villa 
rustica, in der das Leben der Römer bei Führungen sehr anschaulich erlebbar gemacht 
wird von der Architektur und Bautechnik bis hin zum Heizungssystem der Hypocausten. 
 
Freizeiteinrichtungen 
 
Radwegenetz 
 
Donaueschingen ist bekanntermaßen Ausgangspunkt des 1230 km-langen Donaurad-
wanderweges bis zum Schwarzen Meer. Damit ist einer der markanten und international 
bekannten Radwanderwege der Region bereits genannt. Mit seiner Führung entlang der 
Donau – hier im Planungsgebiet der Riedbaar – durch Donau nahen Verlauf in einer 
Wiesenlandschaft mit Dörfern wechselseitig pendelnd und unter dem Eindruck der umlie-
genden Hangbereiche der Baar-Alb und anschließend des Wartenberges ist ein außer-
ordentlicher Erlebniswert gegeben.  
 
Der landesweit bedeutsame Wanderweg Heidelberg-Bodensee, in Teilen auch als Nekar-
talweg bis Schwenningen bezeichnet, kommt von Norden, der Neckarquelle in Schwen-
ningen, nach Donaueschingen und verläuft über Hüfingen, Sumpfohren, Fürstenberg 
weiter nach Südosten Richtung Bodensee. 
 
In jüngerer Zeit entwickelt wurde die Idee zu einem gerade in heißen Sommermonaten 
immer beliebter werdenden Radweg realisiert: der Bregtal-Radwanderweg von Donau-
eschingen über Hüfingen – Bräunlingen – Wolterdingen das Bregtal aufwärts über Vöh-
renbach bis Furtwangen. Mit dieser Route kann eindrücklich die Schwarzwaldlandschaft 
per „Drahtesel“ erfahren werden, um in Furtwangen z.B. das museumspädagogisch neu 
eingerichtete Uhrenmuseum kennen zu lernen. 
 
 
Wegenetz 
 
Wandern und Spazierengehen sind die wesentlichen Erholungsbetätigungen in der freien 
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Landschaft im Umfeld der Städte und Dörfer im GVV. Nützliche Freizeiteinrichtungen 
hierzu sind im Allgemeinen ausreichend vorhanden (gutes Wanderwegenetz, Wander-
parkplätze, Wanderheim, Gaststätten usw.). 
 
Zu den überörtlichen bzw. regional ausgeschilderten Wanderwegen gehört im Verbands-
gebiet der Fernwanderweg Schwarzwald-Kaiserstuhl-Rhein, der von Donaueschingen 
startet, entlang der Brigach über Aufen nach Wolterdingen und weiter über Tannheim – 
Herzogenweiler nach Vöhrenbach und Furtwangen über das Simonswälder Tal, Denzlin-
gen, die Nimburg, Eichstetten am Rhein führt (108 km).Naturgegeben ist die Erlebnis-
wirksamkeit auf Schusters Rappen noch gesteigert im Vergleich zur Wahrnehmung vom 
Fahrrad. 
 
 
Flugplatz 
 
Nordöstlich Donaueschingens besteht der Landeplatz Donaueschingen-Villingen, der als 
interkommunaler Flugplatz mit durchaus regionaler Bedeutung bis nach Tuttlingen insbe-
sondere dem Geschäftsverkehr dient. Darüber hinaus ist an Wochenenden auch eine in-
tensive Freizeitnutzung durch private Motorflugzeuge, Segelflugbetrieb und Ultraleicht-
flugzeuge gegeben. 
 

 
Sporteinrichtungen 
 
Die zumeist innerörtlichen Einrichtungen sind mit Ausnahme von Mistelbrunn überall, 
auch in den Teilorten vorhanden. In den Städten selbst sind neben den allgemeinen 
Sportplätzen  spezielle, für die Ausübung bestimmter Sportarten gebaute Einrichtungen 
vorhanden, z.B. in Donaueschingen eine Eisbahn und ein Golfplatz, in Bräunlingen eine 
Übungspiste für Trial (Geländemotorradsport) und ein Inline-Hockey-Feld. 
 
 
Frei- und Hallenbäder 
 
Sie finden sich in zwei Städten: 
- in Hüfingen das Hallenbad Aquari 
- in Donaueschingen, Wolterdingen und Hubertshofen die Freischwimmbäder 
- hinzu kommen die landschaftsbezogenen Badeseen Kirnbergsee, Riedseen und Ko-

fenweiher. 
 

 
Kureinrichtungen 
 
Einen weiteren innerörtlichen Erholungsschwerpunkt bilden in Donaueschingen spezielle 
Kureinrichtungen. Oberhalb des Kreiskrankenhauses die Baarklinik und weiter in Rich-
tung auf den „Gipfel“ des Schellenbergs befindet sich das Sanatorium Sonnhalde. 
 
 
Weitere Freizeiteinrichtungen summarisch 
 
Interessierte Freizeitsportler können im Verbandsgebiet vielfältige Sportmöglichkeiten 
wie Mountainbiking, Skilanglauf, Reiten, Angelsport, Schießen (bis hin zu Tontauben) 
und vieles andere mehr in Anspruch nehmen. 
 
Kleingartenanlagen 
 
Nach den Schutzverordnungen der bestehenden Naturschutz- und Landschaftsschutz-
gebiete sind Bauten aller Art in den vorhandenen Schutzgebieten untersagt. In den Städ-
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te Bräunlingen und Hüfingen bestehen Kleingartenanlagen innerhalb des bebauten Be-
reiches an einzelnen Stellen ohne spezielle Gebietsausweisung. In Donaueschingen fin-
det sich die Kleingartenanlagen „Haberfeld“ als solche speziell ausgewiesen und von ei-
nem Siedlerverein betrieben in einem ordnungsgemäßen und sehr ansprechenden Zu-
stand. Ansonsten ist der Bedarf in Richtung Selbstversorgung mit Obst und Gemüse an-
derweitig, zumeist in den Hausgärten, abgedeckt. 
 
 
Straßenverkehr 
 
Verkehrsbedingte Immissionen in Form von Schadstoffen und Lärm gehen vor allem von 
der B 27, B 31 und B 33 aus.  
 
Dazu folgende Verkehrsdaten in Form von täglichem durchschnittlichem Verkehr (DTV): 
- B 27: nördlich Knoten mit B 33  ca. 27.000 KFZ/ Tag, südlich Anschlussknoten B 33 

18.000 KFZ/ Tag, Abschnitt nach Behla ca. 12.000 KFZ/ Tag 
- B 33: Donaueschingen – Pfohren mit 7500 KFZ/ Tag 
- B 31: südlich Bräunlingen : 16.000 KFZ/ Tag; zwischen Hüfingen Wasserturm und An-

schluss B 33  7400 KFZ/ Tag; östlich Anschluss B 33  11.000 KFZ/ Tag 
- L 171: Donaueschingen – Hüfingen ca. 11.000 KFZ/ Tag, südlich B 31 Richtung Hau-

sen vor Wald 3000 KFZ/ Tag 
- L181: nördlich Wolterdingen ca. 8.000 KFZ/ Tag; zwischen Wolterdingen und Bräun-

lingen 2.200 KFZ/ Tag; zwischen Bräunlingen und Hüfingen 5.500 KFZ/ Tag 
- L 180: Wolterdingen Richtung Donaueschingen 5.600 KFZ/Tag 
 
Die Verkehrsentwicklung ist uneinheitlich: nach den automatischen Straßenverkehrszäh-
lungen in Baden-Württemberg der vergangenen drei Jahre waren 2003 gegenüber 2002 
minimale Zunahmen bei Außerortsstraßen zwischen 0,2% (Landes- und Bundesstraßen) 
bis 0,5% (Autobahnen) festzustellen; 2004 gegenüber 2003 stellte sich das Verhältnis mit 
einer minimalen Abnahme bei Landesstraßen (-0,2%) und einer gleichgroßen Zunahme 
bei Bundesstraßen dar, während die Autobahnen um 1% zunahmen. In 2005 ist sowohl 
bei den Autobahnen als auch bei den Bundesstraßen eine allerdings unterschiedlich ho-
he Abnahme festzustellen: - 1,8% bzw. -0,3%, wohingegen die Landesstraßen 1% Zu-
nahme verzeichnen.  
Fazit: Es ist insgesamt eine Stagnation im Kfz-Verkehrsaufkommen bzw. der Mengen-
entwicklung festzustellen. Dies dürfte in erster Linie auf das gestiegene Kostenbewusst-
sein und Verzicht auf unnötige Fahrten insbesondere im professionellen Bereich, aber 
auch im privaten Sektor zurück zu führen sein. Da insbesondere auch im Gütertransport 
durchaus logistisch Reserven vorhanden sind, dürfte auch in Zukunft die vor Jahren noch 
prognostizierte exorbitante Zunahme des Verkehrs in den nächsten 10 – 15 Jahren so 
auf keinen Fall eintreffen. Ob es allerdings bei den stagnierenden bzw. in geringem Um-
fang auch rückläufigen Verkehrsmengen bleibt, dürfte wesentlich von den gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen bzw. der Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutsch-
land im internationalen Maßstab abhängen. 
 
Zur Bewertung der Verkehrsstärken im Hinblick auf Lärmschutz können nur geringe Aus-
sagen getroffen werden, da die Kenntnis für die Belastungszahlen, die Wohngebiete 
betreffen, nicht diesen Straßenverkehrszählungen zu entnehmen sind, sondern der kom-
munalen Verkehrsplanung unterliegen. Aus den genannten Zahlen können lediglich Ab-
schätzungen getroffen werden, wie sie an einigen markanten Punkten kurz erläutert wer-
den können: 
- Die hohe Belastung der Ortsdurchfahrt Hüfingen im Zuge der L 171 mit ca. 12.000 

KFZ/Tag lässt streng genommen eine Wohnnutzung entlang des gesamten Straßen-
zuges nicht mehr zu, da die Lärmgrenzwerte deutlich überschritten werden. Dies trifft 
selbstverständlich auch für die Ortsdurchfahrt Behla mit zusätzlich höheren Geschwin-
digkeiten (trotz vorgeschriebener 50 km/h Ortsdurchfahrt) zu. 
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- Alle übrigen Belastungsgrößen im Verbandsgebiet, wie z.B. die B 33 durch Pfohren 
sowie die L 181 durch Wolterdingen können als mit der Wohnnutzung noch verträglich 
gestaltet werden unter zu Zuhilfenahme zumindest passiver, aber im Einzelfall auch 
aktiver Lärmschutzmaßnahmen. 

 
 
Windkraft 
 
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren zwei Windräder im Gemarkungsbereich des 
GVV: 
- Die Pionierwindmühle Auenberg westlich Hausen vor Wald mit einer Nabenhöhe von 

deutlich unter 50 m und einer Leistung von 100 KWel. 
- Die 1MW-Anlage auf der Länge bei Fürstenberg neben dem SWR-Umsetzer (Radio/ 

Fernsehen) etwa gleicher Höhe; Nabenhöhe ca. 90 m. 
 
Eine landschaftliche Beeinträchtigung ist aufgrund der kleinen Dimension der Auenberg-
Anlage und aufgrund des vorhandenen Umsetzers am Fürstenberg in beiden Fällen nicht 
zu erkennen. 
 
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bestehen mögliche Konflikte bei Vogelschlag 
und Kollisionsgefahr für Fledermäuse. Letzteres Problem lässt sich i.d.R. und nach Er-
fahrungen mit Windkraftanlagen auf der Rossschlägermatte bei Freiburg dadurch harmo-
nisieren, dass die auf Windstille bis windschwache Dämmerungs- und Jagdzeiten ange-
wiesenen Fledermäuse durch die Abschaltung der Windkraftanlagen in diesen Zeiten 
auch im Einverständnis mit den Windkraftbetreibern gelöst werden kann, da derartige 
Windverhältnisse ohnehin äußerst ungünstig und betriebswirtschaftlich durch eine unter 
1% liegende Ertragseinbuße verkraftbar sind. Hinsichtlich des Vogelschlages ist bei An-
lagen im Binnenland klar, dass durch den Gewöhnungseffekt der Brutvögel (Greifvögel, 
Störche, Reiher usw.) an die Windkraftanlage die Unfallrate sehr gering ist; Betroffenheit 
findet einzig bei flüggen Jungvögeln statt. Somit verbleibt der Vogelzug als höchstes Ge-
fährdungsmoment, kaum bei Tag-, vor allem aber bei Nachtziehern und bei Schlechtwet-
ter, wo natürlich eine erhöhte Kollisionsgefahr vermutet werden muss und in einzelnen 
Untersuchungen auch bestätigt wurde. Unklar ist hingegen, - diese Fragen sind durch 
wissenschaftliche Forschungen zu untersuchen, ob und in wieweit bei bestimmten Witte-
rungsverhältnissen ähnlich der Fledermäuse Vogelzugbedingungen und Windkraftanla-
genbetrieb sich harmonisieren lassen. Wichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass von 
wissenschaftlicher Seite offen gelegt wird, wo und in welchem Umfang wesentliche Zug-
routen verlaufen. Im Rahmen der Diskussion um die Aufnahme der im FNP des GVV 
rechtskräftig ausgewiesenen zwei weiteren Windkraftstandorten auf der Länge bei Fürs-
tenberg in den Regionalplan werden nun Untersuchungen von Windkraftbetreibern ver-
langt, die als wissenschaftliche Grundlagenforschung. Die Unverhältnismäßigkeit ist of-
fenkundig und erscheint auf den ersten Blick rechtswidrig. 
 
 
Landschaftsbild beeinträchtigende Aufforstungen 
 
Aktuell werden in drei Bereichen mehr oder weniger funktional und Landschaftsbild be-
einträchtigende Aufforstungen wahrgenommen: 
1. Die Fichtenaufforstung im Ried westlich Pfohren direkt am Donau-Radwanderweg (ca. 

25-jährig) 
2. die Aufforstung knapp 1km südlich Wolterdingen in der Bregaue ebenfalls direkt west-

lich des Bregtal-Radwanderweges (ca. 15-jährig) 
3. die Mischwald-Aufforstung am Roten Rain zwischen Pfohren und dem Golfplatz, ca. 

15–jährig  
 
Sowohl im Ried als auch in der Bregaue ist eine weite, offene Landschaft typisch, die 
entsprechende Sichtbeziehungen erlaubt. Die beiden erstgenannten Aufforstungen sind 
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aber nicht nur Landschaftsbild-störend, sondern sie stören auch sehr stark die in diesen 
Beeichen vorkommenden Wiesenbrüter, die auf offene Landschaft angewiesen sind 
(Feindwahrnehmung). Über die Aufforstungen am Roten Rain - seinerseits von Natur-
schutzbeauftragten Donaueschinger Forstamtsleiter initiierte Aufforstungen, stehen heute 
in einem anderen Licht da: sie nehmen Standorte ein, die heute als FFH-Lebensraumtyp 
magere Flachlandmähwiesen sehr hohe Schutzbedürftigkeit aufweisen. Das Land-
schaftsbild ist in der z.Z. noch etwa auf Streuobst-Baumhöhe begrenzen Wuchshöhe erst 
in den kommenden Jahrzehnten von wahrnehmbarer Bedeutung. Aus Landschaftsbild-
bezogener Betrachtung sind die Hangzonen der Keuperstufe sonst offen gehalten und 
lediglich in wenigen Bereichen mit einzelnen Heckengehölzen oder Streuobstbeständen 
bewachsen. 
 
 
Landwirtschaftliches Bauen/Fahrsilos/Deponien 
 
Einzelne nicht eingegrünte Fahrsilos in der Flur und schlecht oder gar nicht rekultivierte 
ehemalige Deponiestandorte stören punktuell das Landschaftsbild. 
 
Das landwirtschaftliche Bauen im Außenbereich nimmt zunehmend den Charakter von 
gewerblichen Baumaßnahmen ein. Eine optische Unterscheidung zwischen Landwirt-
schaft und Gewerbe ist aufgrund des breitflächigen Einsatzes von Well- und Trapez-
blechprofilen fast nicht mehr gegeben. Die ursprüngliche Privilegierung der Landwirt-
schaft im Außenbereich war zum einen mit der Lebensmittelproduktion begründet, zum 
anderen aber auch durch die bauliche Typisierung als landwirtschaftliches Gebäude mit-
tels der Verwendung entsprechender Baumaterialien wie Holz und Ziegeln, so wie in 
Bayern oder im engeren Schwarzwaldbereich immer noch Stand der Gebäudegestaltung. 
 
Nach Auskunft der Experten vom Regierungspräsidium Freiburg und von verschiedenen 
Architekten im landwirtschaftlichen Bauen ist die Kosten-Nutzen-Rechnung durchaus 
nicht einseitig in Richtung Aluprofilverkleidung. 
 
Ergänzend kommen die im Zuge des Biogasanlagenbaus erforderlichen Baumaßnahmen 
(Betonfermenter, Fahrsiloanlagen) als weitere Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
hinzu. Hier sind verstärkt Maßnahmen der Einfügung in das Landschaftsbild erforderlich, 
wie sich von bewussten Landwirten auch anerkannt und entsprechend berücksichtigt 
wird durch Grüngestaltungsmaßnahmen. Nichteinsichtigen Landwirten muss in diesem 
Zusammenhang mit sanftem Druck auf die Sprünge geholfen werden, wenn im Bauge-
such angegebene Maßnahmen nicht umgesetzt werden oder Rohbau-artige Verhältnisse 
(unverkleidete leuchtende Isolierung) zur dauerhaften Einrichtung werden. 
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4.5 Schutzgut Pflanzen – Tiere – Lebensräume (Plan 4) 
 
Mit den fett gedruckten Teilüberschriften werden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung die 
einzelnen Fachbereiche des Naturschutzes dargestellt. 
 
EU-Vogelschutzgebiete  
 
Auf der Basis der 1979 (!!!) erlassenen Vogelschutzrichtlinie wurden über 25 Jahre nach 
Inkrafttreten in einer ersten Tranche von der Landesregierung die folgenden Vogel-
schutzgebiete nach Brüssel gemeldet: 
1. Der Mittlere Ostschwarzwald mit der Zielart Auerhuhn in den Waldungen nördlich und 

westlich Mistelbrunn sowie dem Wanderfalken im Bregtal mit insgesamt kapp 1300 
ha. 

2. Die Gauchach-Wutach (-Krottenbach) für die Hauptzielarten Uhu, Wanderfalke, 
Schwarz- und Rotmilan innerhalb der Landschaftsschutzgebietsgrenze Wutachtal mit 
etwa 1100 ha. 

3. Das Donautal auf der Baar für Wasservögel und Wiesenbrüter der Feuchtgrünland-
komplexe (Braunkehlchen, Wachtel, Wachtelkönig, Brachvogel usw.) in den Berei-
chen des Pfohrener Riedes, der Donauaue nördlich Neudingens zwischen Bahnlinie 
und nahezu bis zur B31 reichend sowie Unterhölzer Weiher, Birkenried und Mittel-
meß mit 740 ha.   
 

Aufgrund dieser von der EU-Kommission als unzureichend eingeschätzten Meldung, die 
durch Abgleich mit den von den Naturschutzverbänden übersandten Gebietsvorschlägen 
sich ergab, erfolgte zur Vermeidung von Sanktionsmaßnahmen mit nicht unerheblichen 
finanziellen Auswirkungen auf die BRD und damit auch die Bundesländer eine Nachmel-
dung der zweiten Tranche, die ergänzend im Wesentlichen das Vogelschutzgebiet Baar 
in einem Umfang von etwa 440 km² umfaßt. Die Begründung liegt darin, dass die beiden 
Leit- und Zielarten Schwarz- und Rotmilan auf der Baar mit der Südwestalb zusammen 
hier ihre höchste Besiedlungs-/ Brutpaardichte pro Flächeneinheit im Landesvergleich 
aufweisen. Nächstbeste Gebiete wie etwa das nördliche Albvorland der Schwäbischen 
Alb oder der Bereich der Oberen Gäue des Neckartals liegen in diesem Zusammenhang 
bei etwa der Hälfte der Brutpaardichte pro Flächeneinheit. Der europaweite Bezug 
kommt daher, dass Rot- und Schwarzmilan in den Mittelgebirgen Deutschlands ihren 
Verbreitungsschwerpunkt innerhalb der Europäischen Union aufweisen und damit für ih-
ren Schutz entsprechend die am besten geeigneten Gebiete hier auszuwählen sind. 
Maßgeblich für die hohe Brutplatzdichte ist die Lebensraumqualität auf der Baar. Diese 
ist gekennzeichnet durch Waldanteil von bis zu 25% (Horst-Standorte) und durch die vor 
allem auf Kleinsäuger, aber auch Aas und Kleintieren vom Regenwurm bis Schermaus-
Größe aufbauende Nahrungsgrundlage der beiden Greife, die in der Baarlandschaft mit 
vielfältigem Wechsel von Grün- und Ackerland in hervorragender Weise gegeben ist. Be-
sondere Konzentrationen von Milanpaaren sind immer dort zu finden, wo weite, offene, 
feuchte bis nasse Grünlandgesellschaften anzutreffen sind; für die Baar sind hier insbe-
sondere der Bereich der Stillen Musel, die Riedbaar mit speziell den Niedermoor-Resten 
nördlich Sumpfohren und das offene Bregtal zwischen Bräunlingen und Tannheim und 
der Bereich Unterhölzer Weiher/ Birkenried und Mittelmeß an erster Stelle zu nennen. 
 
Die Gebietskulisse des EU-Vogelschutzgebietes Baar beinhaltet die oben unter 2. und 3. 
genannten Meldungen der ersten Tranche, für die z.T. Rot- und Schwarzmilan bereits als 
Leitarten genannt waren. Das schwerpunktmäßig dem Auerhuhnschutz dienende Gebiet 
Mittlerer Ostschwarzwald wird mit weiteren Flächen des Schwarzwald-Baar-Kreises und 
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald eigenständig bleiben. 
 
Im EU-Vogelschutzgebiet Baar sind einige ergänzende Arten der EU-Vogelschutz-
Richtlinie genannt, die ebenfalls mit ihren Vorkommen zu berücksichtigen sind. Gebiet-
lich sind in der Karte dargestellt – die Daten entstammen dem ornithologischen Arbeits-
kreis Baar, 
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− die Beutelmeise mit Vorkommen im Bereich der Riedseen 
− das Braunkehlchen mit landesweit bedeutsamen Vorkommen in den Bereichen Bir-

kenried-Mittelmeß, der Donauaue bei Neudingen, im Niedermoorgebiet bei der ehe-
maligen Kreismülldeponie, in den Faulen Wiesen östlich der B27 Richtung Golfplatz, 
in den Feuchtwiesengebieten südlich der B31 Richtung Hausen vor Wald, das Ried 
westlich Bräunlingen, die Feuchtwiesen südwestlich Bruggen und die Gewanne Blo-
derwiesen/ Himmelreich zwischen Bruggen und Wolterdingen sowie der Bereich 
Weiherwiesen nördlich der L181 bis einschließlich Wolterdinger Weiher 

− der Wachtelkönig als vagabundierende Art und für Feucht-Grünländer, z.T. mit rude-
ralisierter Struktur (Brachen) mit Vorkommen in dem Bereich Birkenried-Mittelmeß 
und Grüninger Ried 

− Gänsesäger, unter Einschluss weiterer Wasservogelarten, mit landesweit bedeutsa-
men Überwinterungsplätzen im Bereich der Donau Pfohren-abwärts bis zur Gemar-
kungsgrenze, die Brigach im Bereich des Fürstenparks und die Breg ab Zusammen-
fluss mit der Brigach aufwärts bis einschließlich Renaturierungsstrecke zwischen 
Bräunlingen und Hüfingen sowie die Breg oberhalb der Ausleitung Wasserkraftanlage 
Straub bis zur Gemarkungsgrenze und dem Wolterdinger und Unterhölzer Weiher als 
zentralen Schlafplätzen 

− Neuntöter als Charaktervogel von Heckengebieten mit zumindest teilweise extensiver 
Grünlandnutzung im Umfeld in den Bereich nördlich Aufen, Katzenrain nördlich Aa-
sen, die Hangbereiche am Fürstenberg ostwärts bis zum Gnadental bei Neudingen 
einschl. der Längewiesen bei der Windkraftanlage, die Streuobstwiesen nördlich und 
westlich Hausen vor Wald, das Gewann Gehrenhag und seine südlichen und östli-
chen Ausläufer südlich Döggingen, das Bräunlinger Heckengebiet, die Hecken be-
standen Bereiche am Südhang des Schellenbergs, die Hangbereiche südlich und 
nördlich des Brändbachriedes, die Heckenzüge östlich des Triberges und an der 
Bruggener Halde 

− das Raubwürgervorkommen (Überwinterung) im Bräunlinger Heckengebiet, südlich 
Unterbränd am Kirnbergsee, die Hangbereiche östlich des Wolterdinger Weihers bis 
nach Tannheim sich fortsetzend, nördlich Aufen, Birkenried-Mittelmeß, Bereich um 
die ehemalige Kreismülldeponie westlich Hüfingen, die Jungviehweide mit Umgebung 
südöstlich Mundelfingen 
 

 
FFH-Gebiete 
 
Im Rahmen des NATURA 2000-Konzeptes der EU sind neben den EU-Vogelschutz-
gebieten die Gebiete nach der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat) von 1992 maßge-
bender Bestandteil. Dazu wurden Rote Listen europaweit bedeutsamer und gefährdeter 
Lebensraumtypen zusammengestellt und den Nationalstaaten repräsentative Meldungen 
entsprechend geeigneter Flächen aus ihrem jeweiligen Territorium übertragen. Diese seit 
2 Jahren abschießend vorliegende Kulisse ist im Plan 4 dargestellt. Auf eine detaillierte 
Nennung der einzelnen Flächen wird weitgehend verzichtet, da diese als Attributtabelle 
der GIS-Datei anhängt bzw. allen mit Naturschutz befassten Stellen einschließlich der 
Kommunen vorliegt. 
 
Von herausragender Bedeutung sind im Planungsraum die FFH-Gebiete 
− die Donau mit ihren Zuläufen Brigach und Breg (die Nichtausweisung unterhalb Wol-

terdingen Breg aufwärts bis zur Gemarkungsgrenze hängt mit dem Bau des Hoch-
wasserrückhaltebeckens zusammen, nicht mit fehlender Eignung),  

− die Naturschutzgebiete Birkenried-Mittelmeß, Hüfinger Orchideenwald mit nach Wes-
ten und Nordosten vergrößerter Abgrenzung, Weiherbachtal ebenfalls vergrößert, 
das Gauchachtal mit den über das NSG hinausgehenden Waldflächen, das Grünin-
ger Ried  

− der Kirnbergsee mit Umland als oligotrophes Stillgewässer 
− die großflächigen Feuchtgebietskomplexe Riedwiesen östlich Bräunlingen 
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− Bloderwiesen/ Himmelreich zwischen Wolterdingen und Bruggen sowie Bereiche 
südlich und westlich von Bruggen,  

− die Magerrasen und Trockengebiete am Fürstenberg und auf der Länge sowie das 
Sierental nordwestlich Hüfingen 

− als einziges Punktvorkommen einer Tierart der Kirchturm der Dögginger St.Moritz-
Kirche als Wochenstube des Großen Mausohrs 
 

Aufgrund unvollständiger Meldungen musste zur abschließenden FFH-Kulisse des Lan-
des Baden-Württemberg noch der Lebensraumtyp Magere Flachlandmähwiesen hinzu-
genommen werden, der dramatisch im Rückgang befindlich ist aufgrund der auch die 
letzten extensiv genutzten Wiesen umfassenden Intensivierung des Grünlandes. Der 
Wiesentyp ist charakterisiert durch blumenbunte, niederwüchsige Ausprägung sowohl im 
feuchten als auch im trockenen Grünlandbereich. Im Planungsgebiet erfolgte lediglich ei-
ne Kartierung innerhalb bestehender FFH-Gebiete. Hierzu sind entsprechend kartierte 
Vorkommen in der Karte separat dargestellt. Darüber hinaus gehende Flächen sind auf 
allen Gemarkungsteilen der Städte Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen im Be-
reich magerer Verhältnisse (s. Grenzertragsstandorte bzw. Bodenzahlen < 27) möglich. 
 
 
Artenschutzprogramm Baden-Württemberg 
 
Von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) werden aufgrund der Erhebungen zumeist eh-
renamtlicher Spezialisten im Naturschutz für die Bereiche Vögel, Schmetterlinge und 
Pflanzen im Planungsgebiet Bestandsuntersuchungen weitergeführt, die teilweise auch 
mit Maßnahmen gekoppelt sind. 
 
Ein typisches Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Kreuzenzian-Ameisenbläuling, 
eine kleine Schmetterlingsart, die in ihrer Vermehrungsbiologie symbiotisch auf eine A-
meisenart trocken-warmer Magerwiesen angewiesen ist. Vorkommen dieser großen Rari-
tät liegen im Sierental nordwestlich Hüfingen, im Hammeltal südwestlich Hüfingen und 
westlich Döggingens. 
 
Die in der Riedbaar westlich Pfohren und nördlich Neudingens bis einschl. Birkenried-
Mittelmeß dargestellten Bereiche des Artenschutzprogrammes beziehen sich auf die dort 
vorkommenden Wiesenbrüterpopulationen einschl. Weißstorch. Südöstlich Bruggen sind 
bzgl. des Vorkommens der Schachblume einerseits und der Niedrigen Schwarzwurzel 
und Hartmannssegge andererseits Standorte eingetragen, ein Vorkommen der Schach-
blume im Ried westlich Bräunlingen fehlt. 
 
 
Landesrechtlich geschützte Lebensräume und Schutzgebiete 
 
Hierzu zählen in erster Linie Lebensräume, die nach §32 LNatSchG und nach §30a 
LWaldG kartiert wurden und geschützt sind. Auch hier erübrigt sich eine detaillierte Auf-
listung, da die entsprechenden Biotoplisten inzwischen allen mit Naturschutz befassten 
Stellen einschl. der Kommunen vorliegen. 
 
Genannt seien allerdings einige bemerkenswerte Bereiche, die im Zusammenhang mit 
bisherigen Aufzählungen der o.g. Schutzgebiete und wertvoller Lebensraumbereiche 
nicht genannt, aber besonders erwähnenswert sind: 
− die Reste anmooriger Wiesen im Gewann Espen (nördliche Stille Musel bis Gemar-

kungsgrenze) 
− die heideähnlichen Magerrasen auf der Kuppe des Schwabensturzes/ Rebberg süd-

östlich Grüningen 
− die Feucht- und Nasswiesen einschl. der Gehölze in den Gewannen Faule Wiesen, 

Nachtwaid und Au überwiegend östlich der B 27 südlich des Landesplatzes 
− die ausgedehnten Feuchtwiesen südlich Hüfingen und der B31 in den Gewannen 
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Grasweiher und Schleewiesen und 
− die großflächigen Hangdruckwasser-gespeisten, mageren Feuchtwiesen westlich Un-

terbränd. 
 

Als Naturschutzgebiete sind im Verbandsgebiet ausgewiesen: 
 
1. Donaueschingen: 

 

 
2. Hüfingen 

 
NSG Deggenreu-
schen-
Rauschachen 

7.4.1941 Orchideenwald 126 ha Hüfingen 

NSG Wutach-
Gauchachtal 

26.7.1939 Schluchtwald/ Urgestein 71 ha teilweise Mundel-
fingen 

 
3. Bräunlingen 
 

NSG Wutach-
Gauchachtal 

26.7.1939 Schluchtwald/ Urge-
stein 

71 ha teilweise Döggin-
gen 

NSG Palmbuck 19.8.1958 Halbtrockenrasen 0,3 ha  Bräunlingen 
 
 
Als flächenhafte Naturdenkmale existieren im Verbandsgebiet  
 
1. Donaueschingen 

 
2. Hüfingen 
 

 Verord-
nung (VO) 
vom 

Lebensraumtyp Größe Gemarkung 

NSG Unterhölzer 
Wald 

25.7.1969 ehemaliger Hutewald kleiner Teil 
der 143 ha 
Gesamtflä-
che 

Pfohren 

NSG Betzenbühl 8.8.1969 Halbtrockenrasen 2 ha Aufen 
NSG Weiherbach-
tal 

9.2.1996 Weiher, Niedermoor 38,7 ha Wolterdingen 

NSG Grüninger 
Ried 

1.2.1994 Niedermoor 11ha Grüningen 

NSG Birkenried-
Mittelmeß 

17.12.1997 Moor, Großseggenried 170,5 ha Pfohren/Neudingen 

 Verord-
nung (VO) 
vom 

Lebensraumtyp Größe Gemarkung 

FND Hinter dem 
Hof 

13.11.1987 Niedermoor 1,4 ha Wolterdingen 

FND Herrenwinkel 30.8.1988 Ehem. Donaualtarm/ 
Altholz 

4,5 ha Donaueschingen-
Ost 

FND Ried unter 
Strangen 

17.2.1989 Niedermoor 3,7 ha Neudingen 

FND Burghof 4.9.1989 Stillgewässer, Kiesgru-
be, Weidensaum 

3,8ha Donaueschingen-
Ost 

FND Huflen  21.1.1992 Quellgräben, Hoch-
staudenfluren 

5 ha Östl. Fürstenpark 
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3. Bräunlingen 

 
 
Naturdenkmale Einzelbildungen 
 
Hier sind aufgeführt die über Einzelbäume (> 5 Bäume) hinausgehenden Bestände mit 
Raumwirksamkeit. Im Einzelnen bestehen für die Städte folgende Nennungen: 
 
1. Donaueschingen 

 

Hier sind keinerlei Nennungen in der Shape-Datei des LRA enthalten. 
 

2. Hüfingen 
 

Linden am Landesheim Hüfingen-Kernstadt Baumgruppe mit 13 Linden 
Bregallee Hüfingen-Kernstadt Baumreihe/ Allee mit Berg-, 

Spitzahorn und Eschen 
An der Breg Hüfingen Rtg. Römerbad Baumreihe mit 25 Linden 
Bei der Insel Hüfingen Baumgruppe aus Eschen, Berg- 

und Spitzahorn 
Steckeneichen Hüfingen Aussiedlerhöfe 

Eichhöfe 
9 solitäre Eichen 

Stadtäckerbirne Hüf-Fürstenberg Streuobstwiese mit Apfel- u. Birn-
bäumen 

Neudinger Allee Hüf-Fürstenberg Baumreihe mit 42 Linden, Eschen 
u. Obsthochstämme 

Kreuzäcker Hüf-Hausen v. Wald Streuobstwiese mit > 15 Apfel- 
und Birnbäumen 

Brändle Hüf-Hausen v. Wald Baumgruppe/ Feldgehölz mit 4 
Eichen 

Mundelfinger Friedhof Hüf-Mundelfingen Baumgruppe aus 17 Linden 
Wasserreservoir Hüf-Mundelfingen Baumgruppe mit 4 Roßkastanien 

und Linden 
Lang-Hag-Hof Hüf-Mundelfingen Streuobstwiese mit 9 Birnbäumen 

 
3. Bräunlingen 
 

Bregdamm Bräunlingen-Kernstadt Baumreihe mit 9 Kastanien, 17 
Spitzahornen, 23 Linden 

Am Brändbach Kernstadt 36 Eschen und Bergahorne 
Am Bregenberg Kernstadt Baumreihe mit 18 Spitz- und 

Bergahornen 
Am Friedhof Kernstadt Baumreihe mit 7 Linden 
Am Wasserreservoir Döggingen Baumgruppe mit 16 Roßkasta-

nien 
Kälberrain Döggingen Baumreihe mit 5 Eichen 
Bahnhofsallee Döggingen Baumalle mit 1 Esche, 3 Linden, 

3 Stieleichen, 4 Roßkatanien, 2 
Bergahornen 

 
Landschaftsschutzgebiete 
 

FND Sperbelhal-
den-Nidental 

23.11.1988 Halbtrockenrasen, 
Steppenheide 

2,6 ha Fürstenberg 

FND Seemühle 
(geplant) 

 Altwasser, Bruchwald 4,5 ha Hüfingen west 

FND Brändbach-
tal 

21.11.1992 Niedermoor, Hochstau-
denflur 

5 ha Bräunlingen west 
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Landschaftsschutzgebiete werden i.d.R. ausgewiesen als Pufferzone um flächenhafte 
Naturdenkmale bzw. vor allem Naturschutzgebiete sowie in besonders reich strukturier-
ten Landschaftsbereichen. 
 
1. Donaueschingen 

 
 
2. Hüfingen 

 
3. Bräunlingen 

 
 
Naturpark 
 
Der Naturpark Südschwarzwald nimmt im Verbandsgebiet mit Ausnahme der Teilorte 
Grüningen, Aasen, Pfohren und Neudingen das gesamte Verbandsgebiet ein mit Stand 
vom 8. März 2002. 
 
Die Bedeutung des Naturparks für die Erhaltung von Natur und Landschaft ist begrenzt. 
Alle bisher genannten Schutzkategorien führen zu einem überwiegend deutlich höheren 
Schutzniveau. 
 
Die Zielsetzung des Naturparks entsprechend der o.g. Verordnung besteht insbesondere 
darin 
− dieses Gebiet als vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu 

fördern (…) und 
− die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie 

der städtebaulichen Entwicklung untereinander abzustimmen. 
 

Nach der Satzung des Naturparks Schwarzwald e.V. ist es weitergehendes Ziel: 
− Natur- und Landschaft, sowie die Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten und zu schützen 
− neue Perspektiven für eine lebensfähige Landwirtschaft aufzuzeigen 
− eine nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern 
− Förderung der Produktion und Vermarktung regionaler Produkte der Land- und 

Forstwirtschaft 
− den Südschwarzwald als international bedeutsame Tourismusregion zu stärken und 

auszubauen 

 Verord-
nung (VO) 
vom 

Lebensraumtyp Größe Gemarkung 

LSG Huflen 21.11992 Zum FND Huflen 22 ha Östl. Fürstenpark 
LSG Weiherbach-
tal 

9.2.1996 Zum NSG Weiherbach-
tal 

27 ha Wolterdingen 

LSG Birkenried-
Mittelmeß 

17.12.1996 Zum NSG Birkenreid-
Mittelmeß 

138 ha  Weitgehend Pfoh-
ren 

LSG Achdorfer 
Tal u. Jungvieh-
weide 

1.4.1987 Eigenständiges LSG 2155 ha z.T. Mundelfingen 

LSG Wutach-
schlucht/ Gau-
chachtal 

16.3.1989 Zum NSG Wutach-
schlucht 

321 ha Döggingen/ Mun-
delfingen 

LSG Kirnbergsee 28.11.1960 Eigenständiges LSG 125 ha Unterbränd 
LSG Wutach-
schlucht/ Gau-
chachtal 

16.3.1989 Zum NSG Wutach-
schlucht 

321 ha Döggingen/ Mun-
delfingen 
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− den Städten und Gemeinden den notwendigen Planungsspielraum für Siedlungsent-
wicklung im Einklang mit den Naturparkzielen zu erhalten und 

− bestehende Fördermittel sicherzustellen und gezielt einzusetzen. 
 

Damit ist der stärker ökonomische Ansatz als evt. sinnvolle Ergänzung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege deutlich erkennbar.  
 
 
Wertvolle Lebensräume und Artenvorkommen 
 
Moore 
Die Moore im Planungsgebiet sind als Niedermoore und als Übergangsmoore zu be-
zeichnen. Unter ersteren versteht man eine durch Grundwasser stauende Verhältnisse 
entstandene Dauervernässung bzw. geringe Flurwasserabstände. Bei Übergangsmooren 
wird die Wasserversorgung durch Grundwasser und Niederschläge etwa in gleichem 
Umfang gewährleistet, bei Hochmooren dagegen nur durch Niederschläge. 
 
Das Verbreitungsgebiet der Niedermoore beschränkt sich im Planungsgebiet auf die Tal-
auen der Riedbaar, der Stillen Musel, der Brigach bei Grüningen und dem Brändbach 
westlich Bräunlingen. Übergangsmoore, die z.T. noch deutliche Merkmale von Nieder-
mooren aufweisen, sind im Bereich des Buntsandstein-Schwarzwaldes im Westen des 
Planungsgebietes bei Hubertshofen und Mistelbrunn in den dortigen Waldungen zu fin-
den. Alle Moore weisen z.T. sehr starke bis zur Zerstörung bzw. Degeneration gehende 
Beeinträchtigungen auf.  
 
Diese Böden sind für den Naturhaushalt von besonderer Bedeutung. Im Wasserhaushalt 
spielen sie durch Speicherung und in trockenen Phasen Wasserabgaben an die Umge-
bung die Funktion einer Notwasserversorgung. Im Stoffhaushalt spielen sie die Rolle ei-
ner Sparbüchse, d.h. sie sammeln alle Stoffe an. Die Moore sind die einzigen echten 
Kohlenstoffssenken im Naturhaushalt, dadurch dass die organischen Substanzen un-
ter sauerstoffreduzierten Bedingungen dauerhaft eingelagert werden. Im Umkehrschluss 
ist eine Drainage – meist im Zuge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, 
mit einer immensen, durch Sauerstoffeintrag bedingten Nährstoffmobilisierung verbun-
den, die, für landwirtschaftliche Nutzung sehr interessant ist, aber als natürliches Nähr-
stoffreservoir je nach Mächtigkeit nur mittelfristig Erträge bringt. Gleichwohl können nicht 
alle Nährstoffe für die Kulturpflanzen verwendet werden, so dass ein Großteil – nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen der überwiegende Teil mit bis zu 80% über die Draina-
gen in die Fließgewässer bzw. über die Niederschläge in den Untergrund und damit in 
das Grundwasser einsickert. Für das Grundwasser bedeuten entwässerte Niedermoor-
böden hohe und höchste Nitratgehalte in der Folge. 
 
Durch die extremen ökologischen Bedingungen (Dauernässe) ist eine sehr spezialisierte 
Tier- und Pflanzenwelt auf diesen Lebensraumtyp angewiesen. Genannt seien bspw. 
Fieberklee, verschiedene Orchideenarten (geflecktes Knabenkraut z.B.) sowie Tierarten 
wie der Feuerfalter oder das Braunkehlchen. 
 
Aus diesen Gründen ist aus der Sicht des Naturhaushaltes insgesamt und des Natur-
schutzes speziell die Erhaltung und Regeneration von An- und Niedermooren von sehr 
hoher Bedeutung. 
 
Die Baar und hier insbesondere die Waldungen um Hubertshofen und Mistelbrunn im 
Westen, aber auch die Niedermoore der Tallagen wie z.B. am Weiher- und am Bränd-
bach, der Brigach und in der Riedbaar genießen zumindest regionale Bedeutsamkeit in-
nerhalb der Lebensraumtypen unserer Heimat. 
 
Streuobstwiesen 
Viele Landschaften Baden-Württembergs werden durch Obstbäume geprägt, viele Ort-
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schaften sind landschaftlich reizvoll in Obstbaumgürtel eingebettet. Dabei liegt die ur-
sprüngliche Bedeutung des Streuobstbaues vornehmlich in der Obstproduktion. 
 
 
Eng verbunden mit der Prägung des Landschaftsbildes ist die Erholungswirkung der 
Streuobstwiesen auf den Menschen. Streuobstwiesen wirken sich ausgleichend auf das 
Geländeklima aus. Mit Grasunterwuchs treten auch in Hanglagen kaum Bodenerosionen 
und Nährstoffauswaschungen auf. Durch die in der Regel extensive Bewirtschaftung 
(kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, geringe Düngerzufuhr) wird die Eutrophierung 
und Schadstoffbelastung des Grundwassers sehr gering gehalten. 
 
Herauszuheben ist die Bedeutung des Streuobstbaues als Lebensraum für Flora und 
Fauna. Floristisch ist der Artenreichtum und Blühaspekt kräuter- und leguminosenreicher, 
mäßig trockener bis mäßig feuchter, extensiv genutzter Wiesen, als Unterwuchs interes-
sant. 
 
Besondere Bedeutung kommt diesem Ökosystem-Typ wegen seines Arten- und Indivi-
duenreichtums in der Fauna zu. Viele hochgradig gefährdete Vogelarten (Schwarzstirn- 
und Rotkopfwürger, Neuntöter, Wendehals, Steinkauz etc.) sind hier potentiell verbreitet. 
Daneben lebt in Streuobstbeständen einer interessanten Insektenfauna und - bei Vor-
handensein von Baumhöhlen, auch zahlreiche seltene Säugetiere (Fledermausarten, 
Garten- und Siebenschläfer etc.). 
 
Im Planungsgebiet waren alle Ortschaften und Weiler ehemals in einen dichten Streu-
obstgürtel eingebettet. Dieser hat heute noch in besonders schönen Resten Bestand in 
Fürstenberg, Mundelfingen, Hausen vor Wald, Döggingen und Hubertshofen sowie er-
gänzend in Behla und Sumpfohren. 
 
Vor allem durch die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte mussten vor allem 
in allen Siedlungsbereichen zahlreiche Streuobstbestände der Ausweitung von Wohn-
bauflächen und Gewerbeansiedlungen weichen. Ersatz von Pflanzungen wurden i.d.R. 
nicht durchgeführt. 
 
Die abnehmende wirtschaftliche Bedeutung des Streuobstbaus ist als weiterer Grund für 
die Abnahme der Obstbäume zu nennen. 
 
Pflanzmaßnahmen mit Streuobstbäumen im Umfeld von Siedlungsbereichen und im Zu-
ge von Biotopvernetzungsmaßnahmen wurden im vergangenen Jahrzehnt durchaus an 
einigen Stellen durchgeführt. Zu nennen ist z.B. die Anlage einer Streuobstwiese am Otti-
lienberg am westlichen Ortsrand von Bräunlingen, die dem Ziel der Sicherung geneti-
scher Ressourcen mit über 50 verschiedenen Streuobstsorten an Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen und Kirschen dient und zugleich noch eine Attraktivitätssteigerung des Orts-
bildes und der Naherholung von Bräunlingen bewirkt (Obstblüte!). 
 
Amphibienschutz 
Wichtige Maßnahmen zum Amphibienschutz werden vom Landkreis Schwarzwald-Baar 
an verschiedenen Straßen eingerichtet bzw. organisiert mit Unterstützung von Ehrenamt-
lichen und Naturschutzverbänden. Zu nennen sind insbesondere die bei jüngeren Stra-
ßenbaumaßnahmen mit gebauten Amphibientunneln so z.B. im Zuge der L181 zwischen 
Wolterdingen und Tannheim westlich des Wolterdinger Weihers. Ergänzend hierzu be-
steht noch eine optionale Straßensperrungsmöglichkeit für die alte Tannheimer Straße 
zwischen der L181 und dem westlich angrenzenden Waldgebiet. 
Eine vergleichbare Einrichtung wurde im Zuge der K5733 am Kirnbergsee mit ebenfalls 
fest installierten Amhibienschutzeinrichtungen realisiert. 
Im Zuge der B27 nördlich Behla sowie auch südlich Grüningen an der L178 sind mobile 
Amphibienschutzzäune installiert, die von Naturschutzverbänden zur Zeit der Laichwan-
derungen regelmäßig kontrolliert werden. Hier sind dauerhafte Lösungen anzustreben. 
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Die untergeordnete Straße im Beckhofer Tal lässt als sehr effektive Maßnahme ebenfalls 
eine Straßensperrung zu. 
Zu weiteren Amphibienvorkommen und notwendigen Schutzmaßnahmen sind systemati-
sche Erhebungen erforderlich. 
 
 
 
 
 


